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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 607/2001 DER KOMMISSION
vom 29. März 2001

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1498/98 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in

ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. März 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. März 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66.
(2) ABl. L 198 vom 15.7.1998, S. 4.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 29. März 2001 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0702 00 00 052 79,4
204 35,1
212 71,2
624 85,7
999 67,9

0707 00 05 052 140,4
999 140,4

0709 90 70 052 125,5
204 88,5
624 63,1
999 92,4

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 052 84,0
204 47,6
212 45,7
220 52,3
600 54,5
624 45,2
999 54,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 100,7
400 77,5
404 91,5
508 86,3
512 77,1
524 92,2
528 89,2
720 108,5
999 90,4

0808 20 50 388 70,7
512 70,9
528 74,1
999 71,9

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2032/2000 der Kommission (ABl. L 243 vom 28.9.2000,
S. 14). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 608/2001 DER KOMMISSION
vom 29. März 2001

zur Einstellung des Fangs von Tiefseegarnelen durch Schiffe unter der Flagge Schwedens

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 des Rates vom
12. Oktober 1993 zur Einführung einer Kontrollregelung für
die Gemeinsame Fischereipolitik (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2846/98 (2), insbesondere auf Artikel 21
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 2848/2000 des Rates vom
15. Dezember 2000 zur Festsetzung der Fangmöglich-
keiten und Fangbedingungen für bestimmte Fischbe-
stände und Bestandsgruppen in den Gemeinschaftsge-
wässern sowie für Gemeinschaftsschiffe in Gewässern
mit Fangbeschränkungen (2001) (3) sind für das Jahr
2001 Quoten für Tiefseegarnelen vorgegeben.

(2) Um die Einhaltung der Fangbeschränkungen für quoten-
gebundene Bestände zu gewährleisten, muss die
Kommission den Zeitpunkt festsetzen, zu dem die zuge-
teilte Quote aufgrund der Fänge der Fischereifahrzeuge
unter der Flagge eines Mitgliedstaats als ausgeschöpft
gilt.

(3) Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben
die Tiefseegarnelenfänge in den norwegischen Gewässern
südlich von 62° 00� N durch Schiffe, die die Flagge

Schwedens führen oder in Schweden registriert sind, die
für 2001 zugeteilte Quote erreicht. Schweden hat die
Befischung dieses Bestands ab dem 5. März 2001
verboten. Es empfiehlt sich daher, dieses Datum zu über-
nehmen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Aufgrund der Tiefseegarnelenfänge in den norwegischen
Gewässern südlich von 62° 00� N durch Schiffe, die die Flagge
Schwedens führen oder in Schweden registriert sind, gilt die
Schweden für 2001 zugeteilte Quote als erschöpft.

Die Fischerei auf Tiefseegarnelen in den norwegischen Gewäs-
sern südlich von 62° 00� N durch Schiffe, die die Flagge
Schwedens führen oder in Schweden registriert sind, sowie die
Aufbewahrung an Bord, das Umladen und Anlanden von
Fängen aus diesem Bestand, die von den genannten Schiffen
nach Beginn der Anwendung dieser Verordnung getätigt
werden, sind verboten.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab 5. März 2001.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. März 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 261 vom 20.10.1993, S. 1.
(2) ABl. L 358 vom 31.12.1998, S. 5.
(3) ABl. L 334 vom 30.12.2000, S. 1.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 609/2001 DER KOMMISSION
vom 28. März 2001

mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates hinsichtlich der
operationellen Programme, der Betriebsfonds und der finanziellen Beihilfe der Gemeinschaft sowie

zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 411/97

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates vom
28. Oktober 1996 über die gemeinsame Marktorganisation für
Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 2826/2000 (2), insbesondere auf Artikel 48,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 2200/96 wurde
eine finanzielle Beihilfe eingeführt, die Erzeugerorganisa-
tionen gewährt werden kann, die gemäß bestimmten
Vorschriften und unter Einhaltung bestimmter Grenzen
einen Betriebsfonds einrichten. Gemäß Artikel 13 der
vorgenannten Verordnung wird den bereits bestehenden
Erzeugerorganisationen, die zur Erlangung ihrer Aner-
kennung einen Übergangszeitraum benötigen, eine
finanzielle Beihilfe gewährt. Artikel 16 enthält
Vorschriften für die Durchführung der operationellen
Programme bzw. — im Falle der gemäß Artikel 13
anerkannten Erzeugerorganisationen — der Aktions-
pläne. Es sind die Durchführungsbestimmungen zu
diesen Regelungen festzulegen.

(2) Um die Bündelung des Angebots zu fördern und die
Durchführung bestimmter Maßnahmen im Rahmen der
operationellen Programme zu erleichtern, sollte den
Erzeugerorganisationen die Möglichkeit gegeben werden,
die teilweise oder vollständige Durchführung von
Maßnahmen im Rahmen ihres operationellen
Programms einer anerkannten Vereinigung von Erzeu-
gerorganisationen zu übertragen. Es sind jedoch spezifi-
sche Bestimmungen erforderlich, um Missbrauch oder
Doppelfinanzierungen zu vermeiden.

(3) Für eine einfache Handhabung der Regelung muss die
vermarktete Erzeugung der Erzeugerorganisationen
eindeutig definiert werden, und es ist festzulegen, welche
Erzeugnisse in Betracht kommen und auf welcher
Vermarktungsstufe der Wert der Erzeugung zu
berechnen ist. Zur Gewährleistung der Gleichbehandlung
aller zur Verarbeitung bestimmten Erzeugnisse, die im
Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 2201/96 des Rates
vom 28. Oktober 1996 über die gemeinsame Markt-
organisation für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und
Gemüse (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 2699/2000 (4), und der Verordnung (EG) Nr. 2202/
96 vom 28. Oktober 1996 zur Einführung einer Beihil-
feregelung für Erzeuger bestimmter Zitrusfrüchte (5),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2699/
2000, beihilfefähig sind, ist die in Artikel 2 der Verord-
nung (EG) Nr. 2201/96 und in Artikel 1 der Verordnung
(EG) Nr. 2202/96 genannte Beihilfe zum Wert der

vermarkteten Erzeugung hinzuzuzählen. Aus Gründen
der Kohärenz sind die Obergrenzen der finanziellen
Beihilfe der Gemeinschaft auf der Grundlage des Wertes
der während eines Referenzzeitraums von zwölf
Monaten vermarkteten Erzeugung zu berechnen. Um das
System für die Wirtschaftsteilnehmer möglichst flexibel
zu gestalten, wird den Mitgliedstaaten für die Berech-
nung dieses Zwölfmonatszeitraums ein gewisser Spiel-
raum gelassen. Außerdem sollten im Falle von jährlichen
Schwankungen oder bei nicht ausreichenden Daten
zusätzliche Methoden für die Berechnung des Wertes der
vermarkteten Erzeugung zugelassen werden. Um einem
Missbrauch der Regelung vorzubeugen, sollte den Erzeu-
gerorganisationen untersagt werden, den Referenzzeit-
raum während der Laufzeit eines Programms zu ändern.

(4) Um eine ordnungsgemäße Verwendung der Gemein-
schaftsmittel zu gewährleisten, sind Bestimmungen für
die Verwaltung der Betriebsfonds sowie für die Finanz-
beiträge der Mitglieder zu diesen Fonds festzulegen.
Insbesondere ist festzulegen, dass sich die von den
Mitgliedern der Erzeugerorganisation zu entrichtenden
Finanzbeiträge nach der vermarkteten Erzeugung
bemessen, anhand deren die finanzielle Beihilfe der
Gemeinschaft berechnet wird. Die Höhe der Beiträge
kann unter Berücksichtigung des Maßes, in dem die
einzelnen angeschlossenen Erzeugergruppen an einem
operationellen Programm beteiligt sind, gestaffelt
werden, sofern der kollektive Charakter des operatio-
nellen Programms nicht beeinträchtigt wird.

(5) Im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Verwaltung sind
Verfahren für die Vorlage und die Genehmigung der
operationellen Programme einschließlich der jeweiligen
Fristen festzulegen, damit die Angaben von den zustän-
digen Behörden angemessen bewertet und Maßnahmen
und Tätigkeiten in das Programm aufgenommen oder
aus diesem ausgeschlossen werden können. Da die
Programme auf jährlicher Grundlage verwaltet werden,
ist vorzusehen, dass die Durchführung derjenigen
Programme, die bis zu einem gegebenen Zeitpunkt nicht
genehmigt worden sind, um ein Jahr aufgeschoben wird.

(6) Es sollte ein jährliches Verfahren zur Änderung von
operationellen Programmen geben, damit diese ange-
passt werden können, um etwaigen neuen Umständen,
die zum Zeitpunkt ihrer Vorlage nicht vorhersehbar
waren, Rechnung zu tragen. Außerdem müssen die
Maßnahmen im Laufe des Durchführungsjahres eines
operationellen Programms geändert werden können.
Alle solchen Änderungen sollten gewissen von den
Mitgliedstaaten festzulegenden Einschränkungen und
Bedingungen unterliegen, einschließlich der Verpflich-
tung, die Änderungen den zuständigen Behörden mitzu-
teilen, damit sichergestellt ist, dass die allgemeinen Ziele
der genehmigten Programme erhalten bleiben.

(1) ABl. L 297 vom 21.11.1996, S. 1.
(2) ABl. L 328 vom 23.12.2000, S. 2.
(3) ABl. L 297 vom 21.11.1996, S. 29.
(4) ABl. L 311 vom 12.12.2000, S. 9.
(5) ABl. L 297 vom 21.11.1996, S. 49.
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(7) Aus Gründen der finanziellen und rechtlichen Sicherheit
sind Listen von Maßnahmen und Ausgaben zu erstellen,
die im Rahmen der operationellen Programme erstat-
tungsfähig bzw. nicht erstattungsfähig sind. Diese
Verzeichnisse sind nicht erschöpfend. Im Hinblick auf
Transparenz und eine einfache Handhabung der
Gemeinschaftsvorschriften sollten sich die Kriterien für
die Erstattungsfähigkeit bestimmter Maßnahmen gegebe-
nenfalls an die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr.
1260/1999 des Rates vom 21. Juni 1999 (1) mit allge-
meinen Bestimmungen über die Strukturfonds anlehnen.
Bestimmte Maßnahmen und Ausgaben sollten zeitlich
befristet oder innerhalb bestimmter Grenzen zugelassen
werden.

(8) Im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Verwaltung der
Gemeinschaftsmittel müssen die Erzeugerorganisationen
für sich und ihre Mitglieder die schriftliche Zusage
geben, dass sie keine gemeinschaftliche oder einzelstaat-
liche Doppelfinanzierung für Maßnahmen erhalten, die
im Rahmen der vorliegenden Verordnung von der
Gemeinschaft finanziert werden.

(9) Um die effektive Durchführung der operationellen
Programme zu gewährleisten, werden den Erzeugerorga-
nisationen bis zum 15. Dezember des Jahres, das der
Durchführung des Programms vorausgeht, die Entschei-
dungen der zuständigen Behörden über die operatio-
nellen Programme sowie der genehmigte Betrag der
finanziellen Beihilfe mitgeteilt.

(10) Um finanziellen Engpässen vorzubeugen, sollten die
Erzeugerorganisationen unter Leistung einer angemes-
senen Sicherheit eine Vorschussregelung in Anspruch
nehmen können. Um eine systematische Wiedereinzie-
hung von Vorschüssen zu vermeiden, ist festzulegen,
dass die Vorschüsse die untere Grenze der finanziellen
Beihilfe nicht überschreiten dürfen. Die geleistete Sicher-
heit muss nach Maßgabe der Durchführung des opera-
tionellen Programms bis.zu einem Betrag in Höhe von
80 % des Vorschusses schrittweise freigegeben werden
können; der verbleibende Betrag ist bis zur Zahlung des
Restbetrags der Beihilfe einzubehalten. Alternativ sollte
es eine Regelung geben; nach der zu bestimmten Zeit-
punkten im Jahr die bereits getätigten Ausgaben erstattet
werden.

(11) Um eine ordnungsgemäße Anwendung der Regelung zu
gewährleisten, sind die in die Beihilfeanträge aufzuneh-
menden Angaben festzulegen. Um etwaigen unvorherge-
sehenen Umständen bei der Durchführung der operatio-
nellen Programme Rechnung zu tragen, können die
Anträge auf Vorschüsse oder Zahlungen im Zusammen-
hang mit Maßnahmen, die aus Gründen, die nicht der
Erzeugerorganisation anzulasten sind, nicht innerhalb
der festgesetzten Fristen durchgeführt werden konnten,
auf das folgende Jahr übertragen werden. Alle Anträge
sind zur Überprüfung einer Verwaltungskontrolle zu
unterziehen. Im Interesse einer wirtschaftlichen Haus-
haltsführung sind Sanktionen für den Fall vorzusehen,
dass die Anträge auf finanzielle Beihilfe verspätet einge-
reicht werden.

(12) Für alle Anträge gilt in Bezug auf die finanzielle Beihilfe
der Gemeinschaft die in Artikel 15 Absatz 5 der Verord-
nung (EG) Nr. 2200/96 festgesetzte Obergrenze.

(13) Die Tätigkeiten der Erzeugerorganisationen und deren
Wirksamkeit müssen überwacht werden. Dies kann
durch periodische Berichte und eine Bewertung erfolgen.

(14) Angesichts der weitreichenden Kompetenzen und Initia-
tivmöglichkeiten der Erzeugerorganisationen sind
strenge Kontrollverfahren sowie, für den Fall von
Verstößen, abschreckend wirkende Sanktionen festzu-
legen. Diese Sanktionen sind nach Maßgabe der Schwere
des Verstoßes zu differenzieren. Der Gerechtigkeit halber
sollten Bestimmungen für den Fall festgelegt werden,
dass die Erzeugerorganisation in ein vom Mitgliedstaat
genehmigtes operationelles Programm irrtümlich
Maßnahmen aufgenommen hat, die nicht erstattungs-
fähig sind. Gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofes
wären die Mitgliedstaaten in diesem Fall nicht
verpflichtet, Beihilfezahlungen zurückzuhalten oder
bereits gezahlte Beträge wiedereinzuziehen.

(15) Die Behörden, die für die Überprüfung der Erstattungsfä-
higkeit der im Rahmen der operationellen Programme
vorgeschlagenen Maßnahmen sowie für die Überprüfung
von deren Durchführung zuständig sind, müssen die
Möglichkeit haben, ergänzende nationale Vorschriften zu
erlassen, um die ordnungsgemäße Anwendung der
vorliegenden Regelung zu gewährleisten.

(16) Diese Verordnung muss auf alle ab dem Jahr 2001
durchzuführenden operationellen Programme Anwen-
dung finden. Bereits genehmigte Programme, die 2001
noch fortgeführt werden, sind anzupassen, es sei denn,
eine solche Anpassung erscheint aufgrund des weit fort-
geschrittenen Durchführungsstands nicht angezeigt.

(17) Um die ordnungsgemäße Anwendung dieser Regelung
zu gewährleisten, müssen die Mitgliedstaaten detaillierte
Angaben zu den im Rahmen dieser Verordnung erlas-
senen ergänzenden Maßnahmen übermitteln. Zu statisti-
schen, Haushalts- und Kontrollzwecken müssen der
Kommission angemessene Aufzeichnungen über die
Tätigkeiten der Erzeugerorganisationen sowie über die
Verwendung der Betriebsfonds zur Verfügung gestellt
werden.

(18) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für frisches Obst und Gemüse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

GEGENSTAND UND ANWENDUNGSBEREICH

Artikel 1

(1) Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten für die
finanzielle Beihilfe der Gemeinschaft, die Betriebsfonds und die
operationellen Programme gemäß Artikel 15 Absatz 1 und
Absatz 2 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 2200/96 sowie
für die Aktionspläne gemäß Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a)
der genannten Verordnung.

(2) Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen sind im Sinne
dieser Verordnung die Aktionspläne den operationellen
Programmen gleichgestellt.(1) ABl. L 161 vom 26.6.1999, S. 1.
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Artikel 2

(1) „Erzeugerorganisationen“ im Sinne dieser Verordnung
sind die gemäß Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 2200/96
anerkannten Organisationen und die in Artikel 13 derselben
Verordnung genannten Organisationen unter den darin aufge-
führten Bedingungen.

(2) Übernehmen die anerkannten „Vereinigungen von Erzeu-
gerorganisationen“ gemäß Artikel 16 Absatz 3 der Verordnung
(EG) Nr. 2200/96 die Verwaltung der Betriebsfonds an Stelle
ihrer Mitglieder, so sind sie für die Anwendung dieser Verord-
nung den Erzeugerorganisationen gleichgestellt.

(3) Anerkannte Vereinigungen von Erzeugerorganisationen
können an Stelle ihrer Mitglieder die teilweise Durchführung
ihrer operationellen Programme übernehmen. In diesem Fall
können die Mitgliedstaaten diese Vereinigungen ermächtigen,
ein eigenes operationelles Teilprogramm vorzulegen

i) mit Maßnahmen; die von den diesen Vereinigungen ange-
schlossenen Erzeugerorganisationen festgelegt, aber nicht
von diesen im Rahmen ihrer operationellen Programme
durchgeführt werden;

ii) in Übereinstimmung mit den Artikeln 4, 5, 6, 7 und 8; das
Teilprogramm ist zusammen mit den operationellen
Programmen der angeschlossenen Erzeugerorganisationen
zu behandeln.

In diesem Fall müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass

a) diese Maßnahmen vollständig durch Beiträge aus den
Betriebsfonds der angeschlossenen Erzeugerorganisationen
finanziert werden;

b) diese Maßnahmen und die entsprechenden Finanzbeiträge in
dem operationellen Programm jeder beteiligten Erzeugeror-
ganisation aufgeführt sind;

c) kein Risiko einer Doppelfinanzierung besteht.

(4) Die Erzeugerorganisationen können eine finanzielle
Beihilfe der Gemeinschaft unter den Voraussetzungen der
Artikel 15 und 16 der Verordnung (EG) Nr. 2200/96 und den
Voraussetzungen der vorliegenden Verordnung erhalten.

Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2200/96 und
dieser Verordnung über Kontrollen und Sanktionen gelten
sowohl für die Vereinigungen von Erzeugerorganisationen als
auch für die angeschlossenen Erzeugerorganisationen.

(5) Der „Wert der vermarkteten Erzeugung“ im Sinne dieser
Verordnung berechnet sich auf der Grundlage der Erzeugung
der Mitglieder einer Erzeugerorganisation,

a) für die diese Erzeugerorganisation anerkannt ist;

b) die abgesetzt wird gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe c)
Nummer 3 Unterabsätze 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr.
2200/96 — ausgenommen

i) der erste Gedankenstrich,

ii) der zweite Gedankenstrich bei geringfügigen Mengen an
Erzeugnissen, die von den angeschlossenen Erzeugern
selbst in frischem Zustand vermarktet oder an die Verar-
beitungsindustrie verkauft werden;

c) die auf der Stufe „ab Erzeugerorganisation“ angerechnet
werden

i) gegebenenfalls als „verpacktes oder hergerichtetes nicht-
verarbeitetes Erzeugnis“;

ii) ohne MwSt.;

iii) ohne interne Transportkosten (1);

die Mitgliedstaaten legen gegebenenfalls fest, um welche
Beträge der für die Erzeugnisse auf den verschiedenen
Verarbeitungs- oder Versand/Transportstufen angerechnete
Wert zu verringern ist;

d) gegebenenfalls einschließlich des Beihilfebetrags gemäß
Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 2201/96 und Artikel 1
der Verordnung (EG) Nr. 2202/96, den die Erzeugerorgani-
sationen im selben Zeitraum erhalten haben;

e) die unter den von den Mitgliedstaaten zur Vermeidung von
Doppelzählungen festgelegten Bedingungen auch die Erzeu-
gung der Mitglieder umfasst, die bis zum Zeitpunkt der
Vorlage des operationellen Programms oder der Programm-
änderungen gemäß Artikel 6 Absatz 1 dieser Verordnung
aus der Erzeugerorganisation ausgetreten oder ihr beige-
treten sind.

(6) Die jährliche Obergrenze der finanziellen Beihilfe gemäß
Artikel 15 Absatz 5 Unterabsatz 3 der Verordnung (EG) Nr.
2200/96 wird jährlich auf der Grundlage des Wertes der
während eines Referenzzeitraums von einem Jahr vermarkteten
Erzeugung berechnet. Dieser Referenzzeitraum ist von den
Mitgliedstaaten festzulegen und entspricht

a) einem effektiven Zwölfmonatszeitraum, der frühestens am
1. Januar des vorletzten Jahres vor dem Durchführungsjahr
des operationellen Programms beginnt und spätestens am
30. Juni des Jahres vor dem Durchführungsjahr des opera-
tionellen Programms endet, oder

b) dem Durchschnittswert von drei aufeinanderfolgenden
Zwölfmonatszeiträumen zwischen dem 1. Januar des vierten
Jahres vor dem Durchführungsjahr des operationellen
Programms und dem 30. Juni des Jahres vor dem Durchfüh-
rungsjahr des operationellen Programms.

(7) Die Mitgliedstaaten können für verschiedene Erzeugeror-
ganisationen unterschiedliche Referenzzeiträume festlegen, um
den voneinander abweichenden Erzeugungs-, Verkaufs- und
Verbuchungszeiträumen für verschiedene Erzeugnisse oder
Erzeugnisgruppen Rechnung zu tragen. Der geltende Referenz-
zeitraum sollte außer in begründeten Fällen während der Lauf-
zeit eines operationellen Programms nicht verändert werden.

(8) Hat sich der Wert der Erzeugung aus Gründen verringert,
die außerhalb der Verantwortung der Erzeugerorganisation
liegen und sich ihrer Kontrolle entziehen, so beträgt der Wert
der vermarkteten Erzeugung gemäß Absatz 6 mindestens 65 %
des Wertes im vorangegangenen Referenzzeitraum.

(1) In den Fällen, in denen die zentralen Sammel- und Packstellen der
Erzeugerorganisation und die Vertriebszentrale der Erzeugerorganisa-
tion weit voneinander entfernt sind.
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(9) Verfügt eine erst seit kurzer Zeit anerkannte Erzeugeror-
ganisation für die Anwendung von Absatz 6 nicht über genü-
gend historische Daten über die vermarktete Erzeugung, so
wird der von der Erzeugerorganisation im Hinblick auf ihre
Anerkennung angegebene Wert der vermarktbaren Erzeugung
als Wert der vermarkteten Erzeugung angesehen.

(10) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen
Maßnahmen zur Sammlung der Angaben über den Wert- der
vermarkteten Erzeugung im Sinne von Absatz 5 der Erzeuger-
organisationen, die kein operationelles Programm vorgelegt
haben.

KAPITEL II

BETRIEBSFONDS UND OPERATIONELLE PROGRAMME

Artikel 3

Betriebsfonds

(1) Die von den Erzeugerorganisationen gemäß Artikel 15
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2200/96 eingerichteten
Betriebsfonds

a) sind ausschließlich bestimmt für Transaktionen im Zusam-
menhang mit

1. der Durchführung des operationellen Programms;

2. der Verwaltung des Betriebsfonds und

3. der Finanzierung der Marktrücknahmen gemäß Artikel
15 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 2200/96;

b) werden verwaltet

1. über ein Bankkonto, das bei einem Finanzinstitut in dem
Mitgliedstaat eröffnet wurde, in dem die Erzeugerorgani-
sation ihren Sitz hat, oder.

2. auf Antrag einer Erzeugerorganisation und auf Beschluss
des Mitgliedstaats im Rahmen einer von der Erzeugeror-
ganisation für jede Aktion zu führenden Finanzbuchhal-
tung, die es ermöglicht, alle Ausgaben und Einnahmen
im Rahmen des Betriebsfonds zu identifizieren, und die
jährlich von externen Abschlussprüfern geprüft und
bestätigt werden kann.

(2) Gemäß Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
2200/96 sind Finanzbeiträge zu den Betriebsfonds zu erheben.
Die Erzeugerorganisation kann die Beiträge bemessen

a) nach der Menge oder dem Wert der vermarkteten Erzeu-
gung oder einer Kombination aus beiden Faktoren;

b) gestaffelt nach Erzeugnissen oder angeschlossenen Erzeuger-
gruppen anhand objektiver Kriterien, die von der Erzeuger-
organisation festgelegt wurden, wobei berücksichtigt wird,
in welchem Maße die einzelnen angeschlossenen Erzeuger-
gruppen an einem operationellen Programm beteiligt sind,
sofern

i) die kollektive Art des operationellen Programms nicht
beeinträchtigt wird;

ii) die Beiträge der einzelnen Mitglieder dieser Erzeuger-
gruppe auf der Grundlage gemäß Absatz 2 Buchstabe a)
berechnet werden.

(3) Ein operationelles Programm gilt als ein Programm von
kollektiven Art, wenn die Maßnahmen

i) eine beachtliche Zahl oder einen beachtlichen Anteil der
Mitglieder einbeziehen und

ii) auf demokratische Weise von den Mitgliedern der Erzeuger-
organisation gebilligt wurden.

(4) Die Erzeugerorganisationen können unter von den
Mitgliedstaaten festgelegten Bedingungen auf die Beiträge ihrer
Mitglieder zum Betriebsfonds für ein bestimmtes Durchfüh-
rungsjahr des operationellen Programms Vorschüsse gewähren,
sofern diese Vorschüsse durch die bis zum 31. Januar des
folgenden Jahres erhobenen Beiträge der Mitglieder ausgegli-
chen werden.

(5) Andere Beiträge zum Betriebsfonds als die der Mitglieder
kommen für die finanzielle Beihilfe gemäß Artikel 15 Absatz 1
der Verordnung (EG) Nr. 2200/96 nicht in Betracht.

Artikel 4

Vorlage der OP an die MS

Die Entwürfe der operationellen Programme werden bis zum
15. September des Jahres, das dem Jahr ihrer Durchführung
vorhergeht, den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in
dem die Erzeugerorganisation ihren Sitz hat, zur Genehmigung
vorgelegt. Die Mitgliedstaaten können jedoch einen späteren
Zeitpunkt festsetzen.

Artikel 5

Genehmigung der OP durch die MS

(1) Die zuständige einzelstaatliche Behörde trifft bis zum 15.
Dezember des Jahres der Vorlage eine Entscheidung über die
Programme und Betriebsfonds.

(2) Die zuständige einzelstaatliche Behörde vergewissert
sich:

a) mit Hilfe aller zweckdienlichen Mittel, einschließlich
Kontrollen vor Ort, von der Richtigkeit der übermittelten
Angaben gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben b), c)
und e);

b) von der Übereinstimmung der Programmziele mit Artikel
15 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 2200/96 oder im Fall
der Aktionspläne von der Übereinstimmung der Ziele des
Plans mit Artikel 11 Absatz 2 der genannten Verordnung;

c) ob die vorgeschlagenen Maßnahmen und Ausgaben unter
Berücksichtigung der Maßnahmen gemäß Artikel 8 Absatz
2 und der nichterschöpfenden Liste der nicht erstattungsfä-
higen Maßnahmen und Ausgaben in Anhang I für eine
finanzielle Beteiligung in Betracht kommen;

d) vom wirtschaftlichen Nutzen und von der technischen
Qualität der vorgeschlagenen Programme, von der Zuverläs-
sigkeit der Schätzungen und des Finanzierungsplans sowie
der Programmierung seiner Durchführung.
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(3) Die zuständige einzelstaatliche Behörde trifft gegebenen-
falls folgende Entscheidung:

a) sie genehmigt das Programm, wenn es die Voraussetzungen
der Artikel 15 und 16 der Verordnung (EG) Nr. 2200/96
und dieses Kapitels erfüllt;

b) sie verlangt Änderungen des Entwurfs. In diesem Fall kann
das Programm erst genehmigt werden, wenn die geforderten
Änderungen vorgenommen wurden;

c) sie lehnt das Programm ab.

Die zuständige einzelstaatliche Behörde teilt der Erzeugerorga-
nisation ihre Entscheidung mit.

(4) Die Durchführung eines bis zum 15. Dezember geneh-
migten operationellen Programms beginnt an dem auf seine
Genehmigung folgenden 1. Januar.

Die Durchführung der Programme, für die eine Genehmigung
nach dem 15. Dezember erfolgt, wird um ein Jahr aufge-
schoben.

Artikel 6

Änderungen der OP

(1) Die Erzeugerorganisationen können jedes Jahr bis zum
15. September Änderungen der operationellen Programme für
das (die) folgende(n) Jahr(e) beantragen, die ab dem darauffol-
genden 1. Januar gelten sollen.

Die Mitgliedstaaten können jedoch einen späteren Zeitpunkt
für die Antragstellung festlegen.

(2) Den Änderungsanträgen sind Belege beizufügen, aus
denen Gründe, Art und Auswirkungen dieser Änderungen
hervorgehen.

Für jeden Antrag auf Änderung des operationellen Programms
trifft die zuständige Behörde bis zum 15. Dezember nach
Prüfung der vorgebrachten Begründung und unter Berücksichti-
gung der Überprüfung durch die Behörden gemäß Artikel 5
Absatz 2 eine Entscheidung. Jeder Änderungsantrag, über den
nicht innerhalb der genannten Frist entschieden wurde, gilt als
abgelehnt.

(3) Unter von den Mitgliedstaaten festzulegenden Bedin-
gungen und vorbehaltlich der Genehmigung der Mitglied-
staaten kann den Erzeugerorganisationen gestattet werden, in
einem bestimmten Jahr

a) ihr operationelles Programm nur teilweise durchzuführen;

b) den Inhalt des operationelles Programms zu ändern. Eine
solche Änderung kann die Verlängerung des operationellen
Programms betreffen, sofern die Gesamtdauer des
Programms nicht mehr als fünf Jahre beträgt;

c) den Betrag des Betriebsfonds, der zur Finanzierung von
Marktrücknahmen gemäß Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe a)
der Verordnung (EG) Nr. 2200/96 genehmigt wurde, bis zu

den Höchstbeträgen gemäß Artikel 15 Absatz 3 Unterabsatz
3 und Artikel 23 Absätze 3, 4 und 5 zu ändern,

sofern die allgemeinen Ziele des operationellen Programms
erhalten bleiben und der Betrag des Betriebsfonds gemäß
Artikel 9 Absatz 1 nicht überschritten wird.

(4) Die Mitgliedstaaten legen fest, unter welchen Bedin-
gungen innerhalb des Jahres Änderungen der operationellen
Programme gemäß Absatz 3 Buchstaben a) und b) ohne vorhe-
rige Genehmigung der Mitgliedstaaten vorgenommen werden
können.

Diese Änderungen kommen für eine Finanzierung nur in
Betracht, wenn die Erzeugerorganisationen sie umgehend den
zuständigen Behörden melden.

(5) Eine Erhöhung des Betrags des Betriebsfonds, der zur
Finanzierung von Marktrücknahmen gemäß Artikel 15 Absatz
2 Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr. 2200/96 genehmigt
wurde, muss in jedem Fall zuvor von den zuständigen
Behörden genehmigt werden.

Artikel 7

Form der OP

Die operationellen Programme werden in Jahrestranchen
durchgeführt, die jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember
laufen.

Artikel 8

Inhalt der OP

(1) Der Entwurf des operationellen Programms erfüllt die
Bedingungen gemäß Artikel 15 Absatz 4 der Verordnung (EG)
Nr. 2200/96 oder im Fall von Aktionsplänen die Bedingungen,
die nach Abschluss des Aktionsplans die Einhaltung der
Bestimmungen von Artikel 11 Absatz 2 der genannten Verord-
nung gewährleisten sollen.

Er umfasst mindestens folgende Punkte:

a) Laufzeit des operationellen Programms;

b) Beschreibung der Ausgangssituation vor allem hinsichtlich
der Erzeugung, Vermarktung und Ausrüstung;

c) Zielvorgaben des operationellen Programms unter Berück-
sichtigung der Erzeugungs- und Absatzprognosen;

d) für jedes Jahr der Programmdurchführung die zur Errei-
chung der Ziele erforderlichen Aktionen und Mittel;

e) die finanziellen Aspekte, insbesondere:

i) Berechnungsweise und Höhe der finanziellen Beiträge;

ii) Mittelversorgung des Betriebsfonds gemäß Artikel 3;

iii) gegebenenfalls alle erforderlichen Angaben zur Begrün-
dung der gestaffelten Beitragshöhen gemäß Artikel 3;.

iv) für jedes Jahr der Programmdurchführung: Finanzie-
rungsplan und Zeitplan für die Durchführung der
Aktionen.
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(2) Der Entwurf des operationellen Programms gemäß
Absatz 1 kann insbesondere folgende Maßnahmen und
Ausgaben betreffen:

a) Ausgaben für Pflanzgut im Falle von Dauerkulturen (mehr-
jährige Pflanzen, Bäume, Büsche);.

b) spezifische Erzeugungskosten für

i) die biologische Erzeugung, die integrierte Produktion
oder Versuchsvorhabens (1);

ii) Material für den biologischen Pflanzenschutz (2);

iii) Umweltschutzmaßnahmen (einschließlich Verwendung
von wiederverwertbarer und/oder wiederverwendbarer
Verpackung);

iv) Qualitätsverbesserungsmaßnahmen (einschließlich
Verwendung von zertifiziertem Saat- und Pflanzgut);

für einen Zeitraum von höchstens zehn Jahren je
Maßnahme ab Beginn des ersten operationellen
Programms;

c) allgemeine Kosten im Zusammenhang mit dem Betriebs-
fonds oder operationellen Programm (3), zur Deckung
dieser Kosten wird ein Pauschbetrag von 2 % des geneh-
migten Betriebsfonds und höchstens 180 000 EUR
gewährt (4);

d) Personalkosten (einschließlich Lohnabgaben, wenn diese
von der Erzeugerorganisation getragen werden) für
Maßnahmen

i) zur Erzielung oder Erhaltung eines hohen Niveaus
hinsichtlich Qualität und Umweltschutz;

ii) zur Verbesserung des Vermarktungsniveaus,

deren Durchführung vor allem den Einsatz von qualifi-
ziertem Personal erfordert. In diesem Fall muss, die Arbeits-
zeit durch Zeitbelege dokumentiert werden, wenn die
Erzeugerorganisation auf den Einsatz von Beschäftigten
oder von Mitgliedern der Erzeugerorganisation zurück-
greift;

e) Investitionen in Transportmittel für Kühltransporte oder
mit kontrollierter Atmosphäre;

f) zusätzliche externe Transportkosten, die sich gegenüber
den Kosten des Straßengüterverkehrs ergeben, wenn im
Rahmen einer Umweltschutzmaßnahme auf den Schienen-
und/oder Schiffsverkehr zurückgegriffen wird; diese Kosten
werden von den Mitgliedstaaten als Kilometerpauschale
festgelegt;

g) Kosten von Treffen und Ausbildungsprogrammen im
Zusammenhang mit der Durchführung von Maßnahmen
des operationellen Programms, einschließlich Tagegelder

zur Deckung der Reise- und Aufenthaltskosten der Teil-
nehmer (gegebenenfalls als Pauschbeträge festgelegt);

h) generische Werbung und Werbung für kollektive Marken-
zeichen (5). Geografische Angaben sind nur zulässig,

i) wenn sie unter die Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 des
Rates (6) fallen, insbesondere wenn es sich dabei um
geschützte Ursprungsbezeichnungen oder geschützte
geografische Angaben handelt, oder

ii) wenn diese geografischen Angaben der Hauptaussage
der Werbung nachgeordnet und nicht der betreffenden
Erzeugerorganisation vorbehalten sind.

Das Werbematerial muss (im Falle von visuellen Medien)
das Emblem der Europäischen Gemeinschaft und folgende
Angabe tragen: „Von der Europäischen Gemeinschaft finan-
zierte Kampagne“.

i) Rechts- und Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der
Fusion oder der Übernahme von Erzeugerorganisationen;
diesbezüglich von den Erzeugerorganisationen in Auftrag
gegebene Durchführbarkeitsstudien und Entwürfe;

j) gebrauchtes Material unter den in Regel Nr. 4 der Verord-
nung (EG) Nr. 1685/2000 der Kommission (7) festgelegten
Bedingungen;

k) für eine programmgemäße Investition erforderlicher Erwerb
unbebauter Grundstücke unter den Bedingungen von Ziffer
1.1 Buchstaben a), b) und c) und Ziffer 1.2 der Regel Nr. 5
der Verordnung (EG) Nr. 1685/2000 (8);

l) Leasing-Kosten, die den Nettoverkehrswert des geleasten
Investitionsgutes nicht überschreiten, unter den in Ziffer 3
von Regel Nr. 10 der Verordnung (EG) Nr. 1685/2000
festgelegten Bedingungen;

m) Miete als Alternative zum Erwerb in Fällen, in denen sie
wirtschaftlich gerechtfertigt ist;

n) Erwerb von Immobilien unter den Bedingungen der Ziffern
2.1, 2.2 und 2.3 von Regel Nr. 6 der Verordnung (EG) Nr.
1685/2000;

o) Investitionen oder Maßnahmen in Einzelbetrieben unter der
Voraussetzung, dass

i) die kollektive Art des operationellen Programms im
Sinne von Artikel 3 Absatz 3 dieser Verordnung nicht
beeinträchtigt wird und

ii) geeignete Vorkehrungen getroffen werden, um die
Investition oder ihren Wert wiedereinzuziehen, wenn
ein Mitglied die Organisation verlässt;

(1) Die zuständige Behörde erlässt die Bedingungen für die Zulassung
einer Maßnahme als Versuchs- oder Pilotvorhaben unter Berücksich-
tigung ihres innovativen Charakters und des Ergebnisses der Risiko-
analyse.

(5) Die Verwendung der kollektiven Markenzeichen darf nicht nur auf
die Mitglieder der Erzeugerorganisation beschränkt sein, und sie
dürfen nicht für eine bestimmte Erzeugerorganisation oder Handels-
märkte stehen.

(2) Biologische Pflanzenschutzmittel (wie Pheromonfallen und Nütz-
linge), die in der biologischen, integrierten oder konventionellen
Erzeugung eingesetzt werden.

(6) ABl. L 208 vom 24.7.1992, S. 1.
(7) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 39.
(8) Um Spekulationen zu vermeiden, legt die zuständige Behörde

zusätzliche Bedingungen zu Regel Nr. 5 der Verordnung (EG) Nr.
1685/2000 für die Zulassung dieser Art von Ausgaben fest; diese
Bedingungen können, insbesondere das Verbot der Veräußerung der
Investition des Grundstücks für eine Mindestzeit sowie die Festset-
zung eines maximalen Verhältnisses von Grundstücks- und Investi-
tionswert umfassen.

(3) Einschließlich Verwaltungs- und Personalkosten, Kosten der Erstellung
der Berichte und Bewertungsstudien, Kosten der Führung der Bücher
und der Bankkonten gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b).

(4) Die Mitgliedstaaten können die finanzielle Beteiligung auf die
tatsächlichen Kosten beschränken. In diesem Fall definieren sie die
in Frage kommenden Kosten.
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p) Ersatz für Investitionen, sofern der Restwert der ersetzten
Investitionen entweder

i) dem Betriebsfonds der Erzeugerorganisation zugeführt
wird oder

ii) von den Ersetzungskosten abgezogen wird.

Investitionen (einschließlich im Rahmen von Leasing-
Verträgen), deren Abschreibungsdauer die Laufzeit des opera-
tionellen Programms überschreitet, können aus gerechtfertigten
wirtschaftlichen Gründen, insbesondere wenn die steuerliche
Abschreibungsdauer mehr als fünf Jahre beträgt, auf ein nach-
folgendes, operationelles Programm übertragen werden.

(3) Der Entwurf des operationellen Programms darf nur
Maßnahmen und Ausgaben betreffen, die nicht in der nichter-
schöpfenden Liste der nicht erstattungsfähigen Maßnahmen
und Ausgaben in Anhang I aufgelistet sind.

(4) Der Entwurf des operationellen Programms ist nur
zulässig, wenn

a) der Nachweis dafür vorliegt, dass der Betriebsfonds gemäß
Artikel 3 eingerichtet wurde;

b) die schriftliche Zusage der Erzeugerorganisation beigefügt
ist, dass die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2200/
96 und der vorliegenden Verordnung eingehalten werden
und dass die Erzeugerorganisation und ihre Mitglieder weder
mittelbar noch unmittelbar eine gemeinschaftliche oder
einzelstaatliche Doppelfinanzierung für die Maßnahmen
und/oder Aktionen erhalten, die im Rahmen der vorlie-
genden Verordnung von der Gemeinschaft finanziert
werden.

KAPITEL III

FINANZIELLE BEIHILFE DER GEMEINSCHAFT

Artikel 9

Voraussichtliche Beträge der Betriebsfonds

(1) Gemäß Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
2200/96 teilen die Erzeugerorganisationen, die ein operatio-
nelles Programm durchführen, den Mitgliedstaaten jedes Jahr
bis zum 15. September, gegebenenfalls zusammen mit den
Entwürfen der operationellen Programme gemäß Artikel 4 der
vorliegenden Verordnung oder den Änderungsanträgen gemäß
Artikel 6 Absatz 2 den voraussichtlichen Betrag des Betriebs-
fonds für das folgende Jahr mit.

Die Berechnung des voraussichtlichen Betrags des Betriebsfonds
beruht auf:

a) den in Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2200/
96 genannten und im Entwurf des operationellen
Programms enthaltenen Angaben sowie den voraussichtli-
chen Ausgaben im Rahmen der Rücknahmen gemäß Artikel
15 Absatz 3 der genannten Verordnung;

b) dem Wert der gemäß Artikel 2 Absatz 5 dieser Verordnung
bestimmten vermarkteten Erzeugung.

(2) Die Mitgliedstaaten legen bei Genehmigung eines
Programmentwurfs den genehmigten Betrag der finanziellen
Beihilfe gemäß Artikel 16 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 2200/96 fest.

(3) Die Mitgliedstaaten teilen den Erzeugerorganisationen bis
zum 15. Dezember Folgendes mit:

a) den genehmigten Betrag der finanziellen Beihilfe gemäß
Absatz 2;

b) gemäß Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2200/
96 die Entscheidungen über die operationellen Programme
gemäß Artikel 5 Absatz 1 bzw. die Änderungen des opera-
tionellen Programms gemäß Artikel 6 Absatz 2 der vorlie-
genden Verordnung.

(4) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die
voraussichtlichen Beträge der Betriebsfonds unter den Bedin-
gungen von Artikel 17 dieser Verordnung.

Artikel 10

Vorschusszahlungen

(1) Die Erzeugerorganisationen können auf Antrag für den
Teil des Betriebsfonds, der zur Finanzierung des operationellen
Programms bestimmt ist, Vorschusszahlungen in Anspruch
nehmen.

Die Anträge auf Vorschusszahlungen werden in den Monaten
Januar, April, Juli und Oktober vorgelegt. Sie betreffen die
voraussichtlichen Ausgaben im Rahmen des operationellen
Programms für den Dreimonatszeitraum, der in dem Monat der
Vorlage des Vorschussantrags beginnt. Der Gesamtbetrag der in
einem Jahr geleisteten Vorschusszahlungen darf 90 % des
genehmigten Betrags der finanziellen Beihilfe für das operatio-
nelle Programm nicht überschreiten.

(2) Der Vorschuss wird nach Leistung einer Sicherheit in
Höhe von 110 % des Vorschussbetrags und nach von den
Mitgliedstaaten festzulegenden Bedingungen gezahlt, die
gewährleisten sollen, dass

i) die Finanzbeiträge zu den Betriebsfonds gemäß Artikel 3
Absätze 2, 3 und 4 erhoben wurden;

ii) vorangegangene Vorschüsse tatsächlich ausgegeben wurden.

Die Anträge auf Freigabe der Sicherheiten können im Laufe des
Jahres mit den entsprechenden Belegen eingereicht werden. Die
Sicherheiten werden in Höhe von 80 % der Vorschüsse freige-
geben.

(3) Die Sicherheit wird gemäß den Bedingungen der Verord-
nung (EWG) Nr. 2220/85 der Kommission (1) geleistet.

Hauptpflicht im Sinne von Artikel 20 der genannten Verord-
nung ist die Verpflichtung, die im operationellen Programm
aufgeführten Maßnahmen unter Einhaltung der Verpflich-
tungen gemäß Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe b) der vorlie-
genden Verordnung durchzuführen.

(1) ABl. L 205 vom 3.8.1985, S. 5.
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Bei Nichterfüllung der Hauptpflicht oder schweren Verstößen
gegen die Verpflichtungen gemäß Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe
b) der vorliegenden Verordnung wird die Sicherheit unbe-
schadet weiterer Sanktionen, die gemäß Artikel 48 der Verord-
nung (EG) Nr. 2200/96 und Artikel 15 der vorliegenden
Verordnung festzulegen sind, einbehalten.

Bei Nichterfüllung sonstiger Pflichten wird die Sicherheit nach
Maßgabe der Schwere der festgestellten Unregelmäßigkeit
einbehalten.

(4) Auf Wunsch können die Erzeugerorganisationen auch
Teilanträge auf die finanzielle Beihilfe der Gemeinschaft stellen

a) für die Ausgaben im Rahmen des operationellen
Programms; die Anträge sind in den Monaten April, Juli und
Oktober jeweils für die in den drei vorangegangenen
Monaten getätigten Ausgaben zu stellen. Den Anträgen sind
die entsprechenden Belege beizufügen.

Der Gesamtbetrag der im Rahmen der Teilanträge geleis-
teten Zahlungen darf 90 % des genehmigten Betrags der
finanziellen Beihilfe für das operationelle Programm oder
der tatsächlichen Ausgaben — je nachdem, welcher Betrag
niedriger ist — nicht überschreiten.

b) für Rücknahmen; die Anträge können gegebenenfalls gleich-
zeitig mit den in Absatz 4 Buchstabe a) genannten Anträgen
eingereicht werden. Für diese Anträge gelten die Beschrän-
kungen von Artikel 15 Absatz 3 Unterabsatz 3 und von
Artikel 23 Absätze 3, 4 und 5 der Verordnung (EG)
Nr. 2200/96.

Artikel 11

Beihilfeanträge für OP

(1) Die Anträge auf Zahlung einer finanziellen Beihilfe oder
ihres Restbetrags werden in einem Mal bis spätestens 31.
Januar des Jahres eingereicht, das auf das Jahr folgt, auf das sich
die Anträge beziehen.

(2) Den Anträgen sind beizufügen:

a) Belege über die Menge und den Wert der vermarkteten
Erzeugung im Sinne des Artikels 2 Absatz 5;

b) Belege übenden Betrag der effektiven finanziellen Beteili-
gung der Mitglieder am Betriebsfonds gemäß Artikel 15
Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2200/96
und Artikel 3 der vorliegenden Verordnung für die
vermarktete Erzeugung im Sinne des Artikels 2 Absatz 5 der
vorliegenden Verordnung;

c) Belege über die im Rahmen des operationellen Programms
getätigten Ausgaben;

d) Belege über den Anteil des Betriebsfonds, der für die Finan-
zierung der Marktrücknahmen gemäß Artikel 15 Absatz 3
der Verordnung (EG) Nr. 2200/96 bestimmt ist, die Höhe
der den Mitgliedern gewährten Ausgleichszahlungen und/
oder Ergänzungsbeträge sowie für die Einhaltung der Ober-
grenzen gemäß Artikel 15 Absatz 3 Unterabsatz 3 und
Artikel 23 Absätze 3, 4 und 5 der genannten Verordnung.

(3) Der Antrag auf Zahlung einer finanziellen Beihilfe oder
ihres Restbetrags kann sich auf geplante, jedoch nicht getätigte
Ausgaben für Aktionen beziehen, bei denen der zuständigen
nationalen Behörde nachgewiesen wird, dass

i) diese Aktionen aus Gründen, die nicht der Erzeugerorgani-
sation anzulasten sind, nicht vor dem 31. Dezember des
Durchführungsjahres des operationellen Programms durch-
geführt werden konnten, sie jedoch vor dem 30. April des
Folgejahres abgeschlossen werden können;

ii) der entsprechende Beitrag der Erzeugerorganisation
weiterhin in den Betriebsfonds gezahlt wird.

Die Gewährung der Beihilfe und die Freigabe der gemäß Artikel
10 Absatz 2 geleisteten Sicherheit erfolgen nach Maßgabe des
festgestellten tatsächlichen Beihilfeanspruchs und nur dann,
wenn der Nachweis erbracht wird, dass die im vorstehenden
Unterabsatz genannten geplanten Ausgaben bis zum 30. April
des Jahres, das auf das Jahr folgt, für das die betreffenden
Ausgaben geplant waren, getätigt wurden.

(4) Die Anträge und dazugehörigen Belege werden einer
Verwaltungskontrolle unterzogen. Die Mitgliedstaaten zahlen
den Erzeugerorganisationen die finanzielle Beihilfe spätestens
am 30. Juni des Jahres, das auf das Durchführungsjahr des
Programms folgt. Die Mitgliedstaaten können diesen Termin
jedoch bis auf den 31. August verlegen.

(5) Für Anträge auf Zahlung einer finanziellen Beihilfe oder
ihres Restbetrags, die nach dem in Absatz 1 festgelegten Zeit-
punkt eingereicht werden, wird die Beihilfe für jeden
Verzugstag um 1 % gekürzt.

(6) In begründeten Ausnahmefällen können die Mitglied-
staaten nach dem in Absatz 1 festgelegten Zeitpunkt einge-
reichte Anträge auf Zahlung einer finanziellen Beihilfe oder
ihres Restbetrags annehmen und auf die Anwendung der
Bestimmungen von Absatz 5 verzichten, wenn dies keine
Auswirkungen für die Durchführung der Kontrollen oder die in
Absatz 4 festgelegte Frist für die Zahlungen der Mitgliedstaaten
hat.

Artikel 12

Berichterstattung über die Beihilfeanträge

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission detaillierte
Angaben über die Beihilfeanträge unter den Bedingungen von
Artikel 17 dieser Verordnung.

KAPITEL IV

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 13

Berichte der Erzeugerorganisation

(1) Über die Durchführung des operationellen Programms
und die für eine Gemeinschaftsfinanzierung im Rahmen des
Betriebsfonds in Betracht kommenden Rücknahmemaßnahmen
werden Jahresberichte erstellt, die



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 30.3.2001L 90/12

a) zusammen mit den Anträgen auf finanzielle Beihilfe bzw.
den Anträgen auf Zahlung des Restbetrags vorgelegt
werden;

b) die im Laufe des Vorjahres durchgeführten operationellen
Programme und Rücknahmen betreffen;

c) näher begründete Angaben enthalten zu

i) den wichtigsten Änderungen der operationellen
Programme und

ii) den Unterschieden zwischen den voraussichtlichen und
den tatsächlich beantragten Beihilfebeträgen.

(2) Für das letzte Durchführungsjahr des operationellen
Programms wird anstelle des in Absatz 1 genannten Berichts
ein Schlussbericht vorgelegt.

Diesem Schlussbericht wird eine Studie zur Bewertung des
operationellen Programms beigefügt, die gegebenenfalls mit
Unterstützung einer hierauf spezialisierten Beratungsagentur
erstellt wird. Zweck der Studie ist es, zu prüfen, inwieweit die
Programmziele verwirklicht wurden, und gegebenenfalls anzu-
geben, welche Änderungen der Maßnahmen und/oder
Methoden bei der Ausarbeitung nachfolgender operationeller
Programme berücksichtigt wurden bzw. berücksichtigt werden
sollen.

Artikel 14

Kontrollen

(1) Die Mitgliedstaaten führen unangekündigt oder mit kurz-
fristiger Vorankündigung Kontrollen der Erzeugerorganisa-
tionen einschließlich Vor-Ort-Kontrollen durch, um zuverlässig
feststellen zu können, ob die Voraussetzungen für die Gewäh-
rung der Beihilfe eingehalten werden. Sie kontrollieren vor
allem

a) die Durchführung der Maßnahmen des operationellen
Programms, insbesondere der Investitionsvorhaben;

b) die effektiven Kosten und getätigten Ausgaben im Vergleich
zu den gemeldeten Beträgen.

(2) Die Kontrollen gemäß Absatz 1 müssen sich jährlich
mindestens auf eine signifikante Stichprobe der Anträge
erstrecken. Diese Stichprobe muss mindestens 20 % der Erzeu-
gerorganisationen und 30 % der Gemeinschaftsbeihilfe insge-
samt umfassen.

Werden bei den Kontrollen in einem Gebiet oder einem Teilge-
biet oder bei einer bestimmten Erzeugerorganisation bedeu-
tende Unregelmäßigkeiten festgestellt, so führen die zustän-
digen Behörden im laufenden Jahr zusätzliche Kontrollen durch
und sehen im kommenden Jahr einen höheren Prozentsatz von
entsprechenden Anträgen vor, die einer Kontrolle zu unter-
ziehen sind.

(3) Die zuständigen Behörden legen insbesondere anhand
einer Risikoanalyse und je nach der Repräsentativität der
Beihilfen fest, welche Erzeugerorganisationen kontrolliert

werden sollen. Bei der Risikoanalyse werden folgende Faktoren
berücksichtigt:

a) Beihilfebeträge;

b) Entwicklung der Jahresprogramme gegenüber dem Vorjahr;

c) Kontrollergebnisse der Vorjahre;

d) sonstige von den Mitgliedstaaten festzulegende Parameter.

(4) Bei jeder Erzeugerorganisation ist vor Zahlung der
Beihilfe oder des Restbetrags der Beihilfe für das letzte Jahr der
Durchführung ihres operationellen Programms mindestens eine
Kontrolle vorzunehmen.

(5) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission detail-
lierte Angaben über die Kontrollen unter den Bedingungen von
Artikel 17 dieser Verordnung.

Artikel 15

Wiedereinziehungen und Sanktionen

(1) Zu Unrecht gezahlte Beträge werden wiedereingezogen,
und die betreffenden Erzeugerorganisationen werden mit Sank-
tionen belegt, insbesondere wenn

a) der tatsächliche Wert der im Sinne von Artikel 2 Absatz 5
vermarkteten Erzeugung geringer ist als der für die Berech-
nung der finanziellen Gemeinschaftsbeihilfe zugrunde
gelegte Betrag oder

b) der Betriebsfonds auf eine den Bestimmungen von Artikel
15 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2200/96 nicht
entsprechende Weise gespeist oder zu anderen Zwecken als
denjenigen von Artikel 15 Absatz 2 der genannten Verord-
nung verwendet wurde oder

c) das operationelle Programm unbeschadet der Anwendung
von Artikel 6 der vorliegenden Verordnung auf eine den
Bedingungen ihrer Genehmigung durch den betreffenden
Mitgliedstaat nicht entsprechende Weise durchgeführt
wurde.

(2) Unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 7 Absatz 4
der Verordnung (EG) Nr. 1258/1999 des Rates (1) kann der
Mitgliedstaat im Falle einer sich nachträglich als nicht erstat-
tungsfähig erweisenden Maßnahme, die in Übereinstimmung
mit einem von ihm genehmigten operationellen Programm
durchgeführt wurde, beschließen,

a) den entsprechenden Beihilfebetrag zu zahlen oder

b) die bereits gezahlte Beihilfe nicht wiedereinzuziehen,

wenn er in vergleichbaren, aus dem nationalen Haushalt finan-
zierten Fällen auf diese Weise vorgehen würde und die Erzeu-
gerorganisation nicht fahrlässig gehandelt hat.

(3) Bei Anwendung der Wiedereinziehungen und/oder Sank-
tionen gemäß Absatz 1 muss der Begünstigte/Antragsteller

a) falls die Beihilfe bereits gezahlt wurde:

i) im Falle eines offensichtlichen Irrtums die zu Unrecht
gezahlten Beträge zuzüglich Zinsen zurückzahlen;

ii) im Betrugsfall die doppelte Höhe der zu Unrecht
gezahlten Beträge zuzüglich Zinsen zurückzahlen;

iii) in allen anderen Fällen die zu Unrecht gezahlten
Beihilfen, erhöht um 20 %, zuzüglich Zinsen zurück-
zahlen;

(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 103.
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b) falls die Anträge auf Zahlung einer finanziellen Beihilfe
gemäß Artikel 11 dieser Verordnung eingereicht wurden,
die Beihilfe jedoch noch nicht gezahlt wurde:

i) im Betrugsfall die zu Unrecht beantragten Beträge
zahlen;

ii) in allen anderen Fällen als im Falle eines offensichtlichen
Irrtums 20 % der zu Unrecht beantragten Beträge zahlen.

(4) Für die Berechnung der in Absatz 3 Buchstabe a)
genannten Zinsen

a) wird der Zeitraum zwischen der Zahlung und der Erstattung
durch den Begünstigten zugrunde gelegt;

b) gilt der von der Europäischen Zentralbank auf ihre Euro-
Geschäfte angewandte und im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften, Reihe C, veröffentlichte Zinssatz, der zum
Zeitpunkt der zu Unrecht erfolgten Zahlung gilt, erhöht um
drei Prozentpunkte.

(5) Die wiedereingezogenen Beträge sowie die Zinsen gehen
an die zuständige Zahlstelle, die sie von den vom Europäischen
Ausrichtungs- und Garantiefonds finanzierten Ausgaben
abzieht.

(6) Bei einer vorsätzlich oder grob fahrlässig falschen Erklä-
rung wird die betreffende Erzeugerorganisation für das Jahr, das
auf dasjenige folgt, für das die falsche Erklärung abgegeben
wurde, von der Gewährung der Gemeinschaftsbeihilfe ausge-
schlossen.

(7) Die Absätze 1 bis 6 finden unbeschadet weiterer Sank-
tionen gemäß Artikel 48 der Verordnung (EG) Nr. 2200/96
Anwendung.

(8) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission detail-
lierte Angaben über die Wiedereinziehungen und Sanktionen
unter den Bedingungen von Artikel 17 dieser Verordnung.

KAPITEL V

Artikel 16

Vorschriften der Mitgliedstaaten

(1) Die Mitgliedstaaten können bezüglich der erstattungsfä-
higen Maßnahmen und Ausgaben ergänzende Vorschriften zu
der Verordnung (EG) Nr. 2200/96 und zu der vorliegenden
Verordnung erlassen.

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission detail-
lierte Angaben über die erlassenen Vorschriften unter den
Bedingungen von Artikel 17 dieser Verordnung.

Artikel 17

Berichterstattung der Mitgliedstaaten

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln die finanziellen und
qualitativen Angaben über die Erzeugerorganisationen, die
Betriebsfonds und die operationellen Programme sowie über
die Kontrollen entsprechend den Angaben in Anhang II.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission alle von ihnen
im Rahmen dieser Verordnung beschlossenen Maßnahmen und
Bedingungen mit, insbesondere

a) die Mittelversorgung der Betriebsfonds gemäß Artikel 8
Absatz 1 Buchstabe e) Ziffern i), ii) und iii);

b) die Bedingungen, unter denen im Verlauf des Jahres Ände-
rungen der operationellen Programme gemäß Artikel 6
Absätze 3 und 4 möglich sind;

c) gegebenenfalls Vorschriften für die Anwendung von Artikel
15 Absatz 2;

d) die gemäß Artikel 16 Absatz 1 erlassenen Vorschriften.

Artikel 18

Die Verordnung (EG) Nr. 411/97 der Kommission (1) wird
aufgehoben.

Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 411/97 gilt jedoch
weiterhin für Betriebsfonds, die das Jahr 2000 betreffen.

Artikel 19

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften mit
folgenden Bestimmungen in Kraft:

a) Die von den Mitgliedstaaten vor Inkrafttreten dieser Verord-
nung genehmigten operationellen Programme, die im Jahr
2001 noch durchgeführt werden, müssen an die Bestim-
mungen dieser Verordnung angepasst werden, indem die
Erzeugerorganisationen gegebenenfalls bis zum 15.
September 2001 eine Änderung beantragen.

b) Die Mitgliedstaaten können die Weiterführung der vor
Inkrafttreten dieser Verordnung genehmigten Programme
vorsehen, wenn in Anbetracht des Durchführungsstands
ihre Änderung nicht angezeigt ist.

c) Auf Antrag der Beteiligten können die Bestimmungen von
Artikel 15 auf Fälle Anwendung finden, die zeitlich vor
Inkrafttreten dieser Verordnung liegen.

(1) ABl. L 62 vom 4.3.1997, S. 9.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 28. März 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

NICHT ERSTATTUNGSFÄHIGE MASSNAHMEN UND AUSGABEN

Sofern sie nicht unter Artikel 8 Absatz 2 fallen, sind folgende Maßnahmen und Ausgaben nicht erstattungsfähig:

1. Allgemeine Erzeugungskosten, insbesondere Ausgaben für

— Saat- und Pflanzgut;
— Pflanzenschutzmittel, einschließlich Mittel des integrierten Pflanzenschutzes, Dünge- und sonstige Mittel;
— Verpackung, Lagerhaltung, Aufbereitung, auch im Rahmen neuer Verfahren;
— Anlieferung oder Transport (interne oder externe Kosten);
— Betriebskosten (insbesondere für Strom, Treibstoffe und Wartung).

2. Allgemeine Kosten.

3. Einkommens- oder Preiszuschläge.

4. Versicherungskosten einschließlich der individuellen oder kollektiven Versicherungsprämien; Kosten der Einrichtung
interner Versicherungskassen der Erzeugerorganisation.

5. Rückerstattung von Darlehen (insbesondere in Form von Jahresraten), die ganz oder teilweise zur Durchführung einer
Maßnahme vor Durchführung des operationellen Programms aufgenommen wurden.

6. Erwerb unbebauter Grundstücke.

7. Zum Ausgleich von Einkommensverlusten gezahlte Vergütungen für Erzeuger, die an Treffen und Schulungspro-
grammen teilnehmen.

8. Kosten der Maßnahmen oder Ausgaben, die auf die von Mitgliedern der Erzeugerorganisation außerhalb der
Gemeinschaft erzeugten Mengen entfallen.

9. Maßnahmen, aus denen Wettbewerbsverzerrungen gegenüber anderen Wirtschaftstätigkeiten der Erzeugerorganisa-
tion entstehen könnten. Maßnahmen, die anderen Wirtschaftstätigkeiten der Erzeugerorganisation mittel- oder
unmittelbar zugute kommen, werden nach Maßgabe ihres Nutzens für die Sektoren oder Erzeugnisse finanziert, auf
welche sich die Anerkennung der Erzeugerorganisation bezieht.

10. Gebrauchtes Material.

11. Investitionen in Transportmittel zum Versand im Rahmen der Vermarktung oder Verteilung durch die Erzeugerorga-
nisation.

12. Miete als Alternative zum Erwerbe; die durch die Miete entstehenden Betriebskosten.

13. Leasing-Kosten (Steuern und Abgaben, Zinsen, Versicherung u. a.) sowie Betriebskosten.

14. Förderung bestimmter Markenzeichen oder Markenzeichen mit geografischen Angaben.

15. Werk- oder Dienstleistungsverträge über die in dieser Liste genannten Maßnahmen oder Ausgaben.

16. MwSt. und andere Steuern und Abgaben unter den in Ziffer 4 von Regel Nr. 7 der Verordnung (EG) Nr. 1685/2000
festgelegten Bedingungen.

17. Investitionen für die Verarbeitung frischer Erzeugnisse (die von den Erzeugerorganisationen im Hinblick auf die
Vermarktung durchgeführten Aufbereitungen des Erzeugnisses, insbesondere das Säubern, Zerteilen, Schälen,
Trocknen und Verpacken, werden dabei nicht als Verarbeitung angesehen werden).
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ANHANG II

ANFORDERUNGEN AN DIE BERICHTE DER MITGLIEDSTAATEN

Angaben, die (in der von der Kommission vorzugebenden Form) von den Mitgliedstaaten bis zum 1. Juni jeden
Jahres an die Kommission zu übermitteln sind

TEIL 1: Erzeugerorganisationen:

1. Verwaltungsangaben (insbesondere Nummer der Anerkennung, Rechtsform, Zahl der Mitglieder (natürliche und
juristische Personen));

2. Angaben zur Erzeugung (einschließlich Berechnung des Wertes der vermarkteten Erzeugung und Angaben zu den
wichtigsten Erzeugnissen).

TEIL 2: Betriebsfonds und operationelle Programme:

1. Bezugszeitraum (-räume);

2. voraussichtliche Beihilfen (Artikel 9);

3. Beihilfeanträge und tatsächlich erfolgte Zahlungen des Restbetrags (Artikel 11), einschließlich Anteil des Betriebsfonds,
der für Marktrücknahmen aufgewendet wird;

4. wichtigste Ausgabenkategorien (einschließlich bedeutender Änderungen, die im Verlauf des Jahres vorgenommen
wurden).

TEIL 3: Kontrollen (Artikel 14); Wiedereinziehungen und Sanktionen (Artikel 15):

1. kontrollierte Erzeugerorganisationen;

2. Kontrollbehörde und Zusammenfassung, einschließlich der Kontrollergebnisse (nur die wichtigsten Punkte).

Die aktualiserten endgültigen Angaben zu den tatsächlich erfolgten Zahlungen des Restbetrags gemäß Teil 2 Absatz 3
können bis spätestens 1. Oktober vorgelegt werden.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften30.3.2001 L 90/17

VERORDNUNG (EG) Nr. 610/2001 DER KOMMISSION
vom 29. März 2001

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 708/98 über die Übernahme von Rohreis durch die
Interventionsstellen und zur Festsetzung der anzuwendenden Berichtigungsbeträge, Zu- und

Abschläge

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1667/2000 (2), insbesondere auf Artikel 8 Buchstabe b),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 708/98 der Kommis-
sion (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
691/1999 (4), sind die Bedingungen für die Übernahme
von Rohreis durch die Interventionsstellen festgelegt
worden. Artikel 2 der genannten Verordnung enthält
dabei die Mindestanforderungen, damit der Reis über-
haupt zur Intervention angenommen werden kann und
Artikel 3 erhält die Anwendungskriterien für die Zu-
und Abschläge, die insbesondere im Zusammenhang mit
der Ausbeute bei der Verarbeitung vorzunehmen sind.

(2) Die Erfahrung der letzten Wirtschaftsjahre hat gezeigt,
dass dei Ausbeute bei der Verarbeitung des zur Interven-
tion angebotenen Reises zumeist höher als die in
Anhang II Abschnitt B der Verordnung (EG) Nr. 708/98
aufgeführte Grundausbeute ist.

(3) In dem Bestreben, die Rolle der Intervention als Sicher-
heitsnetz zu stärken und die Erzeugung von Reis guter
Qualität zu fördern, sollten die Interventionsbestim-
mungen verschärft werden.

(4) Eine Anhebung der in Anhang II Abschnitt B der
Verordnung (EG) Nr. 708/98 aufgeführten Grundaus-
beute sowie eine Verringerung der derzeitigen Zuschläge

für eine höhere Ausbeute bei der Verarbeitung und eine
Verminderung der Toleranz, um die die Ausbeute unter
der Grundausbeute liegen kann, erscheinen als die wirk-
samsten Maßnahmen, um die Erzeugung von Reis guter
Qualität zu fördern und das Qualitätsniveau des von den
Interventionsstellen eingelagerten Reises zu gewährleis-
ten.

(5) Der Verwaltungsausschuss für Getreide hat nicht inner-
halb der ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist
Stellung genommen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 708/98 wird wie folgt geändert:

1. In Artikel 2 Absatz 2 erhält der zweite Gedankenstrich
folgende Fassung:

„— die Ausbeute bei der Verarbeitung nicht um 7 Prozent-
punkte oder mehr unter der in Anhang II Abschnitt B
genannten Grundausbeute liegt;“.

2. Anhang II wird durch den Anhang dieser Verordnung
ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab 1. April 2001.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. März 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 3.
(3) ABl. L 98 vom 31.3.1998, S. 21.
(4) ABl. L 87 vom 31.3.1999, S. 8.
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Bezeichnung der jeweiligen Qualität
Ausbeute an ganzen

Körnern
(in %)

Gesamtausbeute
(in %)

ANHANG

„ANHANG II

A. Zu- und Abschläge aufgrund der Ausbeute bei der Verarbeitung

Ausbeute an ganzen Körnern bei der Verarbeitung von Rohreis zu
Weißreis Zu- und Abschläge je Ausbeuteprozentpunkt

Höhere Ausbeute als Grundausbeute Zuschlag von 0,75 %

Geringere Ausbeute als Grundausbeute Abschlag von 1 %

Gesamtausbeute bei der Verarbeitung von Rohreis zu Weißreis Zu- und Abschläge je Ausbeuteprozentpunkt

Höhere Ausbeute als Grundausbeute Zuschlag von 0,60 %

Geringere Ausbeute als Grundausbeute Abschlag von 0,80 %

B. Grundausbeute bei der Verarbeitung

Carillon 66 70

Argo, Selenio, Couachi 65 72

Alpe, Arco, Balilla, Balilla GG, Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina,
Elio, Flipper, Frances, Lido, Riso, Matusaka, Monticili, Pegonil, Sara, Strella,
Thainato, Thaiperla, Ticinese, Veta, Leda, Mareny, Clot, Albada,
Guadiamar

64 72

Ispaniki A, Makedonia 63 72

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria 62 71

Tolima 62 70

Inca 62 69

Arôme 61 72

Alfa, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo, Cripto, Cristal, Drago, Eolo,
Girona, Gladio, Graldo, Indio, Italico, Jucar, Koral, Lago, Lemont,
Mercurio, Miara, Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda, Pierina,
Marchetti, Ribe, Ringo, Rio, S. Andrea, Saturno, Senia, Sequial, Smeraldo,
Star, Stirpe, Vela, Vitro, Calca, Dion, Zeus

61 71

Strymonas 61 70

Anseatico, Arlesienne, Baldo, Belgioioso, Betis, Euribe, Italpatna, Mara-
thon, Redi, Ribello, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre,
Volano

60 71
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Bezeichnung der jeweiligen Qualität
Ausbeute an ganzen

Körnern
(in %)

Gesamtausbeute
(in %)

Bonnet Bell, Rita, Silla, Thaibonnet, L-202, Puntal 59 71

Evropi, Melas 59 69

Arborio, Arlatan, Blue Belle, Blue Belle ,E‘, Blue Bonnet, Calendal, Razza
82, Rea

57 71

Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi 57 69

Carnaroli, Elba, Vialone Nano 56 71

Delta 56 69

Axios 56 66

Roxani 56 65

Irat 348, Mana 46 66

Pygmalion 51 70

Nicht genannte Sorten 63 71“
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VERORDNUNG (EG) Nr. 611/2001 DER KOMMISSION
vom 29. März 2001

zur Änderung der im Zuckersektor für bestimmte Erzeugnisse geltenden repräsentativen Preise
und zusätzlichen Einfuhrzölle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2038/1999 des Rates
vom 13. September 1999 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Zucker (1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1527/2000 der Kommission (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1423/95 der Kommission
vom 23. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Einfuhr von Erzeugnissen des Zuckersektors außer Melasse (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 624/98 (4),
insbesondere auf Artikel 1 Absatz 2 zweiter Unterabsatz und
Artikel 3 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die bei der Einfuhr von Weißzucker, Rohzucker und
bestimmtem Sirup zu berücksichtigenden repräsenta-
tiven Preise und zusätzlichen Einfuhrzölle wurden durch
die Verordnung (EG) Nr. 1411/2000 der Kommission (5),

zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 457/
2001 (6), festgesetzt.

(2) Die Anwendung der mit der Verordnung (EG) Nr. 1423/
95 erlassenen Festsetzungsbestimmungen auf die
Angaben, die der Kommission vorliegen, hat die Ände-
rung der geltenden Beträge gemäß dem Anhang zur
vorliegenden Verordnung zur Folge —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die bei der Einfuhr der in Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr.
1423/95 genannten Erzeugnisse anzuwendenden repräsenta-
tiven Preise und zusätzlichen Zölle sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. März 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. März 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 252 vom 25.9.1999, S. 1.
(2) ABl. L 175 vom 14.7.2000, S. 59.
(3) ABl. L 141 vom 24.6.1995, S. 16.
(4) ABl. L 85 vom 20.3.1998, S. 5.
(5) ABl. L 161 vom 1.7.2000, S. 22. (6) ABl. L 65 vom 7.3.2001, S. 17.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 29. März 2001 zur Änderung der bei der Einfuhr von Weißzucker,
Rohzucker und der Erzeugnisse des KN-Codes 1702 90 99 anwendbaren repräsentativen Preise und zusätzlichen

Zölle

(in EUR)

KN-Code
Repräsentativer Preis

je 100 kg
Eigengewicht

Zusätzlicher Zoll je
100 kg

Eigengewicht

1701 11 10 (1) 24,57 4,01
1701 11 90 (1) 24,57 9,25
1701 12 10 (1) 24,57 3,82
1701 12 90 (1) 24,57 8,82
1701 91 00 (2) 25,78 12,36
1701 99 10 (2) 25,78 7,82
1701 99 90 (2) 25,78 7,82
1702 90 99 (3) 0,26 0,39

(1) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Artikel 1 der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 431/68 des Rates (ABl. L 89 vom 10.4.1968,
S. 3).

(2) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 793/72 des Rates (ABl. L 94 vom 21.4.1972, S. 1).

(3) Festsetzung pro 1 % Saccharosegehalt.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 612/2001 DER KOMMISSION
vom 29. März 2001

zur Erteilung von Ausfuhrlizenzen nach dem Verfahren B im Sektor Obst und Gemüse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2190/96 der Kommission
vom 14. November 1996 mit Durchführungsbestimmungen
zur Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates hinsichtlich der
Ausfuhrerstattungen für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 298/2000 (2), insbesondere auf
Artikel 5 Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 397/2001 der Kommis-
sion (3) wurden die Richtmengen festgesetzt, für die nach
dem Verfahren B außerhalb der Nahrungsmittelhilfe
Ausfuhrlizenzen erteilt werden.

(2) Nach den der Kommission zur Zeit vorliegenden Kennt-
nissen könnten die für den derzeitigen Ausfuhrzeitraum
vorgesehenen Richtmengen bei Zitronen bald über-
schritten werden. Diese Überschreitung würde eine

reibungslose Anwendung von Ausfuhrerstattungen im
Sektor Obst und Gemüse beeinträchtigen.

(3) Angesichts dieser Lage sind Anträge auf Erteilung
von Lizenzen nach dem Verfahren B, die für nach
dem 29. März 2001 ausgeführte Zitronen gestellt
werden, bis zum Ende des derzeitigen Ausfuhrzeitraums
abzulehnen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Gemäß Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 397/2001 gestellte
Anträge, welche nach dem Verfahren B die Erteilung von
Lizenzen für die Ausfuhr von Zitronen betreffen und für
welche die Ausfuhranmeldungen nach dem 29. März 2001 und
vor dem 14. Mai 2001 angenommen werden, sind abzulehnen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. März 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. März 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 12.
(2) ABl. L 34 vom 9.2.2000, S. 16.
(3) ABl. L 58 vom 28.2.2001, S. 16.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 613/2001 DER KOMMISSION
vom 29. März 2001

über die Erteilung von Einfuhrlizenzen für Knoblauch mit Ursprung in China

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates vom
28. Oktober 1996 über eine gemeinsame Marktorganisation
für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 2826/2000 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1104/2000 der Kommis-
sion vom 25. Mai 2000 über eine Schutzmaßnahme bei der
Einfuhr von Knoblauch mit Ursprung in China (3), insbesondere
auf Artikel 1 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 1859/93 der
Kommission (4), geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2872/2000 (5), wird aus Drittländern eingeführter Knob-
lauch in der Gemeinschaft nur gegen Vorlage einer
Einfuhrlizenz zum freien Verkehr abgefertigt.

(2) Gemäß Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1104/2000 werden für die zwischen dem 29. Mai 2000
und 31. Mai 2001 gestellten Anträge Einfuhrlizenzen für
Knoblauch mit Ursprung in China nur im Rahmen einer
monatlichen Höchstmenge erteilt.

(3) Nach den Kriterien gemäß Artikel 1 Absatz 2 der vorge-
nannten Verordnung und in Anbetracht der bereits
erteilten Einfuhrlizenzen überschreiten die am 26. März

2001 beantragten Mengen die in der genannten Verord-
nung für den Monat April 2001 genannte Höchstmenge.
Daher ist festzulegen, in welchem Umfang für diese
Anträge Einfuhrlizenzen erteilt werden können. Infolge-
dessen ist die Erteilung von Lizenzen für Anträge auszu-
setzen, die nach dem 26. März 2001 und vor dem 3. Mai
2001 gestellt werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

In Anbetracht der der Kommission am 26. März 2001 vorlie-
genden Informationen werden die am 28. März 2001 bean-
tragten Einfuhrlizenzen gemäß Artikel 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 1859/93 für Knoblauch des KN-Codes 0703 20 00
mit Ursprung in China für eine Menge erteilt, die 0,40568 %
der beantragten Menge entspricht.

Den nach dem 26. März 2001 und vor dem 3. Mai 2001
gestellten Anträgen auf Erteilung einer Einfuhrlizenz für die
vorgenannten Erzeugnisse wird nicht stattgegeben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. März 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. März 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 297 vom 21.11.1996, S. 1.
(2) ABl. L 328 vom 23.12.2000, S. 2.
(3) ABl. L 125 vom 26.5.2000, S. 21.
(4) ABl. L 170 vom 13.7.1993, S. 10.
(5) ABl. L 333 vom 29.12.2000, S. 49.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 614/2001 DER KOMMISSION
vom 29. März 2001

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1667/2000 (4), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 und
Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
bestimmen, dass der Unterschied zwischen den Notie-
rungen oder den Preisen auf dem Weltmarkt für die in
Artikel 1 dieser Verordnungen genannten Erzeugnisse
und den Preisen für die Erzeugnisse in der Gemeinschaft
durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen
werden kann.

(2) Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
sind die Erstattungen unter Berücksichtigung der jewei-
ligen Lage und der voraussichtlichen Entwicklung einer-
seits des verfügbaren Getreides und des Reises und
Bruchreises und ihrer Preise in der Gemeinschaft und
andererseits der Preise für Getreide, Reis, Bruchreis und
Getreideerzeugnisse auf dem Weltmarkt festzusetzen.
Nach denselben Artikeln ist auf den Getreide- und Reis-
märkten für eine ausgeglichene Lage und für eine natür-
liche Preis- und Handelsentwicklung zu sorgen. Ferner
ist den wirtschaftlichen Aspekten der geplanten
Ausfuhren sowie der Notwendigkeit Rechnung zu
tragen, Marktstörungen in der Gemeinschaft zu
vermeiden.

(3) Die Verordnung (EG) Nr. 1518/95 der Kommission (5),
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2993/95 (6),
über die Regelung für die Einfuhr und die Ausfuhr von
Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnissen bestimmt
in Artikel 4 die besonderen Kriterien, die bei der Berech-

nung der Erstattung für diese Erzeugnisse zu berücksich-
tigen sind.

(4) Infolgedessen sind die für die einzelnen Erzeugnisse zu
gewährenden Erstattungen zu staffeln, und zwar, je nach
Erzeugnis, aufgrund des Gehaltes an Rohfasern, Asche,
Spelzen, Proteinen, Fetten oder Stärke, wobei dieser
Gehalt jeweils besonders charakteristisch für die tatsäch-
lich in dem Verarbeitungserzeugnis enthaltene Menge
des Grunderzeugnisses ist.

(5) Bei Maniokwurzeln, anderen Wurzeln und Knollen von
tropischen Früchten sowie deren Mehlen machen wirt-
schaftliche Gesichtspunkte etwaiger Ausfuhren ange-
sichts der Art und der Herkunft dieser Erzeugnisse zur
Zeit eine Festsetzung von Ausfuhrerstattungen nicht
erforderlich. Für einige Verarbeitungserzeugnisse aus
Getreide ist es aufgrund der schwachen Beteiligung der
Gemeinschaft am Welthandel gegenwärtig nicht
notwendig, eine Ausfuhrerstattung festzusetzen.

(6) Die Lage auf dem Weltmarkt oder besondere Erforder-
nisse bestimmter Märkte können eine Differenzierung
bei Erstattungen für bestimmte Erzeugnisse je nach ihrer
Bestimmung notwendig machen.

(7) Die Erstattung muss einmal monatlich festgesetzt
werden; sie kann zwischenzeitlich geändert werden.

(8) Bestimmte Maiserzeugnisse können so wärmebehandelt
werden, dass für sie eine Erstattung gewährt werden
könnte, die ihrer Qualität nicht gerecht wird. Für Erzeug-
nisse, die eine erste Gelbildung oder Gelierung
aufweisen, sollte deshalb keine Ausfuhrerstattung
gewährt werden.

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Ausfuhrerstattungen für die in Artikel 1 Absatz 1 Buch-
stabe d) der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 und in Artikel 1
Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
genannten und der Verordnung (EG) Nr. 1518/95 unterlie-
genden Erzeugnisse werden wie im Anhang dieser Verordnung
angegeben festgesetzt.

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(4) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 3.
(5) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 55.
(6) ABl. L 312 vom 23.12.1995, S. 25.
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Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. März 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. März 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit ErstattungsbetragErzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 29. März 2001 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreide- und
Reisverarbeitungserzeugnisse

1102 20 10 9200 (1) C01 EUR/t 46,44
1102 20 10 9400 (1) C01 EUR/t 39,80
1102 20 90 9200 (1) C01 EUR/t 39,80
1102 90 10 9100 C01 EUR/t 0,00
1102 90 10 9900 C01 EUR/t 0,00
1102 90 30 9100 C01 EUR/t 60,34
1103 12 00 9100 A00 EUR/t 60,34
1103 13 10 9100 (1) A00 EUR/t 59,71
1103 13 10 9300 (1) A00 EUR/t 46,44
1103 13 10 9500 (1) A00 EUR/t 39,80
1103 13 90 9100 (1) A00 EUR/t 39,80
1103 19 10 9000 A00 EUR/t 36,46
1103 19 30 9100 A00 EUR/t 0,00
1103 21 00 9000 A00 EUR/t 0,00
1103 29 20 9000 A00 EUR/t 0,00
1104 11 90 9100 A00 EUR/t 0,00
1104 12 90 9100 A00 EUR/t 67,04
1104 12 90 9300 A00 EUR/t 53,63
1104 19 10 9000 A00 EUR/t 0,00
1104 19 50 9110 A00 EUR/t 53,07
1104 19 50 9130 A00 EUR/t 43,12
1104 21 10 9100 A00 EUR/t 0,00
1104 21 30 9100 A00 EUR/t 0,00
1104 21 50 9100 A00 EUR/t 0,00
1104 21 50 9300 A00 EUR/t 0,00
1104 22 20 9100 A00 EUR/t 53,63
1104 22 30 9100 A00 EUR/t 56,98

1104 23 10 9100 A00 EUR/t 49,76
1104 23 10 9300 A00 EUR/t 38,15
1104 29 11 9000 A00 EUR/t 0,00
1104 29 51 9000 A00 EUR/t 0,00
1104 29 55 9000 A00 EUR/t 0,00
1104 30 10 9000 A00 EUR/t 0,00
1104 30 90 9000 A00 EUR/t 8,29
1107 10 11 9000 A00 EUR/t 0,00
1107 10 91 9000 A00 EUR/t 0,00
1108 11 00 9200 A00 EUR/t 0,00
1108 11 00 9300 A00 EUR/t 0,00
1108 12 00 9200 A00 EUR/t 53,07
1108 12 00 9300 A00 EUR/t 53,07
1108 13 00 9200 A00 EUR/t 53,07
1108 13 00 9300 A00 EUR/t 53,07
1108 19 10 9200 A00 EUR/t 77,52
1108 19 10 9300 A00 EUR/t 77,52
1109 00 00 9100 A00 EUR/t 0,00
1702 30 51 9000 (2) A00 EUR/t 51,99
1702 30 59 9000 (2) A00 EUR/t 39,80
1702 30 91 9000 A00 EUR/t 51,99
1702 30 99 9000 A00 EUR/t 39,80
1702 40 90 9000 A00 EUR/t 39,80
1702 90 50 9100 A00 EUR/t 51,99
1702 90 50 9900 A00 EUR/t 39,80
1702 90 75 9000 A00 EUR/t 54,48
1702 90 79 9000 A00 EUR/t 37,81
2106 90 55 9000 A00 EUR/t 39,80

(1) Für Erzeugnisse, die einer Wärmebehandlung bis zur ersten Gelbildung unterzogen wurden, wird keine Erstattung gewährt.

(2) Es gelten die Erstattungen gemäß der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 2730/75 des Rates (ABl. L 281 vom 1.11.1975, S. 20).

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366
vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/Gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 2032/2000 (ABl. L 243 vom 28.9.2000, S. 14).
C01: Alle Bestimmungen außer Polen.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 615/2001 DER KOMMISSION
vom 29. März 2001

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreidemischfuttermittel

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92
bestimmt, dass der Unterschied zwischen den Notie-
rungen oder den Preisen auf dem Weltmarkt für die in
Artikel 1 dieser Verordnung genannten Erzeugnisse und
den Preisen für diese Erzeugnisse in der Gemeinschaft
durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen
werden kann.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 1517/95 der Kommission vom
29. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 hinsichtlich der Rege-
lung der Ein- und Ausfuhr von Getreidemischfuttermit-
teln und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1162/
95 mit besonderen Durchführungsbestimmungen über
Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen für Getreide und Reis (3)
bestimmt in Artikel 2 die besonderen Kriterien, die bei
der Berechnung der Erstattung für diese Erzeugnisse zu
berücksichtigen sind.

(3) Bei dieser Berechnung muss auch der Gehalt an Getrei-
deerzeugnissen berücksichtigt werden. Zur Erzielung
einer Vereinfachung sollte die Erstattung deshalb für
zwei Arten von Getreideerzeugnissen gewährt werden,
nämlich für Mais, das in ausgeführten Mischfuttermitteln
am meisten verwendete Getreide, und für anderes
Getreide. Unter anderem Getreide sind im Sinne dieser
Verordnung in Frage kommende Getreideerzeugnisse
außer Mais und Maiserzeugnissen zu verstehen. Die
genannte Erstattung ist für die in dem betreffenden

Mischfuttermittel enthaltene Menge Getreideerzeugnisse
zu gewähren.

(4) Der Erstattungsbetrag muss außerdem den Möglich-
keiten und Bedingungen des Absatzes der betreffenden
Erzeugnisse auf dem Weltmarkt, dem Erfordernis,
Störungen auf dem Markt der Gemeinschaft zu verhin-
dern, und dem wirtschaftlichen Aspekt der Ausfuhren
Rechnung tragen.

(5) Bei der Festsetzung der Erstattung erscheint es derzeit
jedoch angebracht, sich auf die Differenz zu gründen, die
zwischen den Kosten für die allgemein zur Herstellung
dieser Mischfuttermittel verwendeten Grundstoffe auf
dem Gemeinschaftsmarkt und auf dem Weltmarkt fest-
zustellen ist, was es ermöglicht, den wirtschaftlichen
Gegebenheiten bei der Ausfuhr dieser Erzeugnisse besser
Rechnung zu tragen.

(6) Die Erstattung muss einmal im Monat festgesetzt
werden; sie kann zwischenzeitlich geändert werden.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Ausfuhrerstattungen für Mischfuttermittel, die in der
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 genannt sind und der Verord-
nung (EG) Nr. 1517/95 unterliegen, werden wie im Anhang
der vorliegenden Verordnung angegeben gewährt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. März 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. März 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 51.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 29. März 2001 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreide-
mischfuttermittel

Für eine Ausfuhrerstattung kommen Erzeugnisse der nachstehenden Produktcodes in Frage:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

Getreideerzeugnis Bestimmung Maßeinheit Erstattung

Mais und Maiserzeugnisse der

KN-Codes 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23 und
1904 10 10

A00 EUR/t 33,17

Getreideerzeugnisse außer Mais und Maiserzeugnissen A00 EUR/t 0,00

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87
der Kommission (ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 616/2001 DER KOMMISSION
vom 29. März 2001

zur Festsetzung der Produktionserstattungen für Getreide und Reis

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1667/2000 (4), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 2,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 der Kommis-
sion vom 30. Juni 1993 mit Durchführungsbestimmungen zu
der Regelung der Produktionserstattungen für Getreide und
Reis (5), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 87/
1999 (6), insbesondere auf Artikel 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 sind die Bedin-
gungen für die Gewährung der Produktionserstattung
festgelegt worden. Die diesbezügliche Berechnungs-
grundlage ist in Artikel 3 derselben Verordnung
enthalten. Die so berechnete Erstattung muß einmal im

Monat festgesetzt werden und kann geändert werden,
wenn sich der Mais- und/oder der Weizenpreis erheblich
ändern.

(2) Um den zu zahlenden Betrag genau zu bestimmen, sind
die mit dieser Verordnung festzusetzenden Produktions-
erstattungen durch die im Anhang II der Verordnung
(EWG) Nr. 1722/93 angegebenen Koeffizienten anzu-
passen.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1722/93
genannte Erstattung je Tonne Mais-, Weizen-, Gerste-, Hafer-,
Kartoffel-, Reis- oder Bruchreisstärke wird auf 13,46 EUR/t
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. März 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. März 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(4) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 3.
(5) ABl. L 159 vom 1.7.1993, S. 112.
(6) ABl. L 9 vom 15.1.1999, S. 8.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 617/2001 DER KOMMISSION
vom 29. März 2001

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Weichweizen im Rahmen der
Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1701/2000

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommission
vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der
Gewährung von Ausfuhrerstattungen und zur Festlegung der
bei Störungen im Getreidesektor zu treffenden Maßnahmen (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2513/98 (4),
insbesondere auf Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eine Ausschreibung der Erstattung bei der Ausfuhr von
Weichweizen nach allen Drittländern mit Ausnahme
von verschiedenen AKP-Ländern wurde durch die
Verordnung (EG) Nr. 1701/2000 der Kommission (5),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 293/
2001 (6), eröffnet.

(2) Nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 kann
die Kommission auf der Grundlage der eingereichten
Angebote nach dem Verfahren des Artikels 23 der

Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beschließen, unter
Berücksichtigung der Kriterien nach Artikel 1 der
Verordnung (EG) Nr. 1501/95 eine Höchstausfuhrerstat-
tung festzusetzen. In einem solchen Fall wird der
Zuschlag jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der
Höchstausfuhrerstattung entspricht oder darunter liegt.

(3) Die Anwendung der vorgenannten Kriterien auf die
derzeitige Marktlage bei der betreffenden Getreideart
führt zur Festsetzung einer Höchsterstattung in Höhe des
in Artikel 1 genannten Betrags.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Weichweizen wird
für die vom 23. bis zum 29. März 2001 im Rahmen der
Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1701/2000
eingereichten Angebote auf 9,50 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. März 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. März 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 7.
(4) ABl. L 313 vom 21.11.1998, S. 16.
(5) ABl. L 195 vom 1.8.2000, S. 18.
(6) ABl. L 43 vom 14.2.2001, S. 10.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 618/2001 DER KOMMISSION
vom 29. März 2001

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Weichweizen im Rahmen der
Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2014/2000

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommission
vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der
Gewährung von Ausfuhrerstattungen und zur Festlegung der
bei Störungen im Getreidesektor zu treffenden Maßnahmen (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2513/98 (4),
insbesondere auf Artikel 7,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eine Ausschreibung der Erstattung bei der Ausfuhr von
Weichweizen nach bestimmten AKP-Staaten wurde
durch die Verordnung (EG) Nr. 2014/2000 der Kommis-
sion (5) eröffnet.

(2) Nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 kann
die Kommission auf der Grundlage der eingereichten
Angebote nach dem Verfahren des Artikels 23 der
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beschließen, unter

Berücksichtigung der Kriterien nach Artikel 1 der
Verordnung (EG) Nr. 1501/95 eine Höchstausfuhrerstat-
tung festzusetzen. In einem solchen Fall wird der
Zuschlag jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der
Höchstausfuhrerstattung entspricht oder darunter liegt.

(3) Die Anwendung der vorgenannten Kriterien auf die
derzeitige Marktlage bei der betreffenden Getreideart
führt zur Festsetzung einer Höchsterstattung in Höhe des
in Artikel 1 genannten Betrags.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Weichweizen wird
für die vom 23. bis zum 29. März 2001, im Rahmen der
Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2014/2000
eingereichten Angebote auf 11,50 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. März 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. März 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 7.
(4) ABl. L 313 vom 21.11.1998, S. 16.
(5) ABl. L 241 vom 26.9.2000, S. 23.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 619/2001 DER KOMMISSION
vom 29. März 2001

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Gerste im Rahmen der Ausschreibung
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2317/2000

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommission
vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der
Gewährung von Ausfuhrerstattungen und zur Festlegung der
bei Störungen im Getreidesektor zu treffenden Maßnahmen (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2513/98 (4),
insbesondere auf Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eine Ausschreibung der Erstattung bei der Ausfuhr von
Gerste nach allen Drittländern mit Ausnahme der Verei-
nigten Staaten von Amerika und Kanada wurde durch
die Verordnung (EG) Nr. 2317/2000 der Kommission (5)
eröffnet.

(2) Nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 kann
die Kommission auf der Grundlage der eingereichten
Angebote nach dem Verfahren des Artikels 23 der
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beschließen, unter

Berücksichtigung der Kriterien nach Artikel 1 der
Verordnung (EG) Nr. 1501/95 eine Höchstausfuhrerstat-
tung festzusetzen. In einem solchen Fall wird der
Zuschlag jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der
Höchstausfuhrerstattung entspricht oder darunter liegt.

(3) Die Anwendung der vorgenannten Kriterien auf die
derzeitige Marktlage bei der betreffenden Getreideart
führt zur Festsetzung einer Höchstausfuhrerstattung in
Höhe des in Artikel 1 genannten Betrags.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Gerste wird für die
vom 23. bis zum 29. März 2001 im Rahmen der Ausschrei-
bung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2317/2000 einge-
reichten Angebote auf 0,00 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. März 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. März 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 7.
(4) ABl. L 313 vom 21.11.1998, S. 16.
(5) ABl. L 267 vom 20.10.2000, S. 23.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 620/2001 DER KOMMISSION
vom 29. März 2001

bezüglich der im Rahmen der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1740/2000 einge-
reichten Angebote für die Ausfuhr von Roggen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommission
vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der
Gewährung von Ausfuhrerstattungen und zur Festlegung der
bei Störungen im Getreidesektor zu treffenden Maßnahmen (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2513/98 (4),
insbesondere auf Artikel 7,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eine Ausschreibung der Erstattung bei der Ausfuhr von
Roggen nach allen Drittländern wurde durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1740/2000 der Kommission (5) eröffnet.

(2) Nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 kann
die Kommission auf der Grundlage der eingereichten
Angebote nach dem Verfahren des Artikels 23 der

Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beschließen, die auf die
Ausschreibung eingegangenen Angebote nicht zu
berücksichtigen.

(3) Unter Berücksichtigung insbesondere der Kriterien nach
Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 ist die Fest-
setzung einer Höchsterstattung nicht angezeigt.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Rahmen der Ausschreibung der Erstattung oder der
Abgabe bei der Ausfuhr von Roggen gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 1740/2000 vom 23. bis zum 29. März 2001 einge-
reichten Angebote werden nicht berücksichtigt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. März 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. März 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 7.
(4) ABl. L 313 vom 21.11.1998, S. 16.
(5) ABl. L 199 vom 5.8.2000, S. 3.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 30.3.2001L 90/34

VERORDNUNG (EG) Nr. 621/2001 DER KOMMISSION
vom 29. März 2001

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Hafer im Rahmen der Ausschreibung
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2097/2000

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommission
vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der
Gewährung von Ausfuhrerstattungen und zur Festlegung der
bei Störungen im Getreidesektor zu treffenden Maßnahmen (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2513/98 (4),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2097/2000 der Kommis-
sion vom 3. Oktober 2000 über eine besondere Interventions-
maßnahme für Getreide in Finnland und Schweden (5), geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 393/2001 (6), insbesondere auf
Artikel 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eine Ausschreibung der Erstattung für die Ausfuhr aus
Finnland und Schweden von in diesen beiden Ländern
erzeugtem Hafer nach allen Drittländern wurde durch
die Verordnung (EG) Nr. 2097/2000 eröffnet.

(2) Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 2097/2000
kann die Kommission auf der Grundlage der einge-
reichten Angebote nach dem Verfahren des Artikels 23

der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beschließen, unter
Berücksichtigung der Kriterien nach Artikel 1 der
Verordnung (EG) Nr. 1501/95 eine Höchstausfuhrerstat-
tung festzusetzen. In einem solchen Fall wird der
Zuschlag jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der
Höchstausfuhrerstattung entspricht oder darunter liegt.

(3) Die Anwendung der vorgenannten Kriterien auf die
derzeitige Marktlage bei der betreffenden Getreideart
führt zur Festsetzung einer Höchstausfuhrerstattung in
Höhe des in Artikel 1 genannten Betrages.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Hafer wird für die
vom 23. bis zum 29. März 2001 im Rahmen der Ausschrei-
bung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2097/2000 einge-
reichten Angebote auf 38,55 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. März 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. März 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 7.
(4) ABl. L 313 vom 21.11.1998, S. 16.
(5) ABl. L 249 vom 4.10.2000, S. 15.
(6) ABl. L 58 vom 28.2.2001, S. 8.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften30.3.2001 L 90/35

VERORDNUNG (EG) Nr. 622/2001 DER KOMMISSION
vom 29. März 2001

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreide, Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von
Weizen oder Roggen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92
bestimmt, dass der Unterschied zwischen den Notie-
rungen oder den Preisen auf dem Weltmarkt für die in
Artikel 1 derselben Verordnung genannten Erzeugnisse
und den Preisen für diese Erzeugnisse in der Gemein-
schaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgegli-
chen werden kann.

(2) Bei der Festsetzung der Erstattungen sind die Faktoren
zu berücksichtigen, die in Artikel 1 der Verordnung (EG)
Nr. 1501/95 der Kommission vom 29. Juni 1995 mit
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EWG)
Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der Gewährung von
Ausfuhrerstattungen und zur Festlegung der bei
Störungen im Getreidesektor zu treffenden
Maßnahmen (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 2513/98 (4), aufgeführt sind.

(3) Für Mehle, Grobgrieß und Feingrieß aus Weizen und
Roggen muss die auf diese Erzeugnisse anwendbare
Erstattung unter Berücksichtigung der zur Herstellung
der betreffenden Erzeugnisse notwendigen Getreide-

menge berechnet werden. Diese Mengen sind in der
Verordnung (EG) Nr. 1501/95 festgesetzt worden.

(4) Die Lage auf dem Weltmarkt oder die besonderen Erfor-
dernisse bestimmter Märkte können die Unterteilung der
Erstattung für gewisse Erzeugnisse gemäß ihrer Bestim-
mung notwendig machen.

(5) Die Erstattung muss mindestens einmal monatlich fest-
gesetzt werden. Sie kann innerhalb dieses Zeitraums
abgeändert werden.

(6) Die Anwendung dieser Modalitäten auf die gegenwärtige
Lage der Getreidemärkte und insbesondere auf die Notie-
rungen oder Preise dieser Erzeugnisse in der Gemein-
schaft und auf dem Weltmarkt führt zur Festsetzung der
Erstattung in Höhe der im Anhang genannten Beträge.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr der in Artikel 1 Buchstaben
a), b) und c) der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 genannten
Erzeugnisse, Malz ausgenommen, in unverändertem Zustand
sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. März 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. März 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 7.
(4) ABl. L 313 vom 21.11.1998, S. 16.
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Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 29. März 2001 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreide,
Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggen

1001 10 00 9200 — EUR/t —

1001 10 00 9400 — EUR/t —

1001 90 91 9000 — EUR/t —

1001 90 99 9000 C01 EUR/t 0

1002 00 00 9000 A00 EUR/t 0

1003 00 10 9000 — EUR/t —

1003 00 90 9000 A00 EUR/t 0

1004 00 00 9200 — EUR/t —

1004 00 00 9400 — EUR/t —

1005 10 90 9000 — EUR/t —

1005 90 00 9000 A00 EUR/t 0

1007 00 90 9000 — EUR/t —

1008 20 00 9000 — EUR/t —

1101 00 11 9000 — EUR/t —
1101 00 15 9100 C01 EUR/t 15,75
1101 00 15 9130 C01 EUR/t 14,75
1101 00 15 9150 C01 EUR/t 13,50
1101 00 15 9170 C01 EUR/t 12,50
1101 00 15 9180 C01 EUR/t 11,75
1101 00 15 9190 — EUR/t —
1101 00 90 9000 — EUR/t —
1102 10 00 9500 C01 EUR/t 50,00
1102 10 00 9700 C01 EUR/t 39,50
1102 10 00 9900 — EUR/t —
1103 11 10 9200 A00 EUR/t 0 (1)
1103 11 10 9400 A00 EUR/t 0 (1)
1103 11 10 9900 — EUR/t —
1103 11 90 9200 A00 EUR/t 0 (1)
1103 11 90 9800 — EUR/t —

(1) Enthält das Erzeugnis gepressten agglomerierten Grieß, wird keine Erstattung gewährt.

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366
vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
Die übrigen Bestimmungen sind wie folgt festgelegt:
C01 Alle Bestimmungen außer Polen.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 623/2001 DER KOMMISSION
vom 29. März 2001

zur Festsetzung der bei der Erstattung für Getreide anzuwendenden Berichtigung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Aufgrund von Artikel 13 Absatz 8 der Verordnung
(EWG) Nr. 1766/92 wird bei der Ausfuhr von Getreide
aufgrund eines bei Beantragung der Ausfuhrlizenz zu
stellenden Antrags der Erstattungsbetrag, der am Tage
der Vorlage des Antrags auf Erteilung einer Ausfuhrli-
zenz gilt, auf ein Ausfuhrgeschäft angewandt, das
während der Gültigkeitsdauer dieser Ausfuhrlizenz
durchgeführt werden soll. In diesem Fall kann der Erstat-
tungsbetrag berichtigt werden.

(2) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommis-
sion vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestim-
mungen zur Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
hinsichtlich der Gewährung von Ausfuhrerstattungen
und zur Festlegung der bei Störungen im Getreidesektor
zu treffenden Maßnahmen (3), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2513/98 (4), kann für die in Artikel
1 Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung (EWG) Nr.
1766/92 genannten Erzeugnisse ein Berichtigungsbetrag
festgesetzt werden. Dieser Berichtigungsbetrag muss
unter Berücksichtigung der in Artikel 1 der Verordnung

(EG) Nr. 1501/95 aufgeführten Faktoren berechnet
werden.

(3) Die Lage auf dem Weltmarkt oder die besonderen Erfor-
dernisse bestimmter Märkte können die Differenzierung
der Berichtigung gemäß ihrer Bestimmung erforderlich
machen.

(4) Die Berichtigung muss gleichzeitig mit der Erstattung
und nach dem gleichen Verfahren festgesetzt werden; sie
kann zwischenzeitlich abgeändert werden.

(5) Aus den vorgenannten Bestimmungen ergibt sich, dass
der Berichtigungsbetrag entsprechend dem Anhang
dieser Verordnung festgesetzt werden muss.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Betrag, um den die im voraus festgesetzten Erstattungen
bei der Ausfuhr der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a), b) und
c) der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 genannten Erzeugnisse
mit Ausnahme von Malz zu berichtigen sind, ist im Anhang
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. April 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. März 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 7.
(4) ABl. L 313 vom 21.11.1998, S. 16.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 29. März 2001 zur Festsetzung der bei der Erstattung für Getreide
anzuwendenden Berichtigung

(EUR/t)

Erzeugniscode Bestimmung
Laufender

Monat
4

1. Term.

5

2. Term.

6

3. Term.

7

4. Term.

8

5. Term.

9

6. Term.

10

1001 10 00 9200 — — — — — — — —
1001 10 00 9400 — — — — — — — —
1001 90 91 9000 — — — — — — — —
1001 90 99 9000 C01 0 0,00 0,00 0,00 0,00 — —
1002 00 00 9000 A00 0 0,00 0,00 –35,00 –35,00 — —
1003 00 10 9000 — — — — — — — —
1003 00 90 9000 A00 0 –1,00 –1,00 0,00 –1,00 — —
1004 00 00 9200 — — — — — — — —
1004 00 00 9400 A00 0 0,00 0,00 –35,00 –35,00 — —
1005 10 90 9000 — — — — — — — —
1005 90 00 9000 A00 0 –1,00 –2,00 –3,00 –4,00 — —
1007 00 90 9000 — — — — — — — —
1008 20 00 9000 — — — — — — — —
1101 00 11 9000 — — — — — — — —
1101 00 15 9100 C01 0 0,00 0,00 –10,00 –10,00 — —
1101 00 15 9130 C01 0 0,00 0,00 –10,00 –10,00 — —
1101 00 15 9150 C01 0 0,00 0,00 –10,00 –10,00 — —
1101 00 15 9170 C01 0 0,00 0,00 –10,00 –10,00 — —
1101 00 15 9180 C01 0 0,00 0,00 –10,00 –10,00 — —
1101 00 15 9190 — — — — — — — —
1101 00 90 9000 — — — — — — — —
1102 10 00 9500 C01 0 0,00 0,00 –50,00 –50,00 — —
1102 10 00 9700 C01 0 0,00 0,00 –40,00 –40,00 — —
1102 10 00 9900 — — — — — — — —
1103 11 10 9200 A00 0 –1,50 –3,00 0,00 –1,40 — —
1103 11 10 9400 A00 0 –1,34 –2,68 0,00 –1,25 — —
1103 11 10 9900 — — — — — — — —
1103 11 90 9200 A00 0 –1,37 –2,74 0,00 –1,27 — —
1103 11 90 9800 — — — — — — — —

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366
vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/-gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 2032/2000 der Kommission (ABl. L 243 vom 28.9.2000, S.
14) festgelegt.
Die übrigen Bestimmungen sind wie folgt festgelegt:
C01 Alle Bestimmungen außer Polen.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 624/2001 DER KOMMISSION
vom 29. März 2001

zur Festsetzung der bei der Erstattung für Malz anzuwendenden Berichtigung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Aufgrund von Artikel 13 Absatz 8 der Verordnung
(EWG) Nr. 1766/92 wird bei der Ausfuhr von Getreide
aufgrund eines bei Beantragung der Ausfuhrlizenz zu
stellenden Antrags der Erstattungsbetrag, der am Tage
der Vorlage des Antrags auf Erteilung einer Ausfuhrli-
zenz gilt und nach Maßgabe des im Monat der Ausfuhr
gültigen Schwellenpreises zu berichtigen ist, auf ein
Ausfuhrgeschäft angewandt, das während der Gültig-
keitsdauer dieser Ausfuhrlizenz durchgeführt werden
soll. In diesem Fall kann der Erstattungsbetrag berichtigt
werden.

(2) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommis-
sion vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestim-
mungen zur Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
hinsichtlich der Gewährung von Ausfuhrerstattungen
und zur Festlegung der bei Störungen im Getreidesektor
zu treffenden Maßnahmen (3), zuletzt geändert durch die

Verordnung (EG) Nr. 2513/98 (4), kann für in Artikel 1
Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung (EWG) Nr. 1766/
92 genanntes Malz ein Berichtigungsbetrag festgesetzt
werden. Dieser Berichtigungsbetrag muss unter Berück-
sichtigung der in Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr.
1501/95 aufgeführten Faktoren berechnet werden.

(3) Aus den vorgenannten Bestimmungen ergibt sich, dass
der Betrag der Berichtigung entsprechend dem dieser
Verordnung angefügten Anhang festgesetzt werden
muss.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der in Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/
92 genannte Betrag, um den die im voraus festgesetzten Erstat-
tungsbeträge für die Ausfuhr von Malz zu berichtigen sind, ist
im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. April 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. März 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 7. (4) ABl. L 313 vom 21.11.1998, S. 16.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 29 März 2001 zur Festsetzung der bei der Erstattung für Malz anzuwen-
denden Berichtigung

(EUR/t)

Erzeugniscode Bestimmung
Laufender
Monat
4

1. Term.

5

2. Term.

6

3. Term.

7

4. Term.

8

5. Term.

9

1107 10 11 9000 A00 0 0 0 0 0 0
1107 10 19 9000 A00 0 –1,27 –2,54 –3,81 –5,08 –6,35
1107 10 91 9000 A00 0 0 0 0 0 0
1107 10 99 9000 A00 0 –1,27 –2,54 –3,81 –5,08 –6,35
1107 20 00 9000 A00 0 –1,49 –2,98 –4,47 –5,96 –7,45

(EUR/t)

Erzeugniscode Bestimmung 6. Term.
10

7. Term.
11

8. Term.
12

9. Term.
1

10. Term.
2

11. Term.
3

1107 10 11 9000 A00 0 0 0 0 0 0
1107 10 19 9000 A00 — — — — — —
1107 10 91 9000 A00 0 0 0 0 0 0
1107 10 99 9000 A00 — — — — — —
1107 20 00 9000 A00 — — — — — —

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87
der Kommission (ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/-gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 2032/2000 der Kommission
(ABl. L 243 vom 28.9.2000 S. 14) festgelegt.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 625/2001 DER KOMMISSION
vom 29. März 2001

zur Festsetzung der geltenden Erstattungssätze bei der Ausfuhr bestimmter Getreide- und Reis-
erzeugnisse in Form von nicht unter Anhang I des Vertrags fallenden Waren

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1667/2000 (4), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
1766/92 und Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 3072/95 kann der Unterschied zwischen den Notie-
rungen oder Preisen auf dem Weltmarkt für die in
Artikel 1 dieser beiden Verordnungen genannten Erzeug-
nisse und den Preisen in der Gemeinschaft durch eine
Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden.

(2) In der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 der Kommission
vom 13. Juli 2000 zur Festlegung der gemeinsamen
Verfahren bei der Regelung zur Gewährung von
Ausfuhrerstattungen und der Kriterien zur Festsetzung
des Erstattungsbetrags für bestimmte landwirtschaftliche
Erzeugnisse, die in Form von nicht unter Anhang I des
Vertrags fallenden Waren ausgeführt werden (5), geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2390/2000 (6), sind
diejenigen Erzeugnisse bezeichnet, für die bei ihrer
Ausfuhr in Form von im Anhang B der Verordnung
(EWG) Nr. 1766/92 oder im Anhang B der Verordnung
(EG) Nr. 3072/95 aufgeführten Waren ein Erstattungs-
satz festgesetzt werden muss.

(3) Gemäß Artikel 4 Absatz 1 erster Unterabsatz der
Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 muss der Erstattungs-
satz für jeden Monat für je 100 kg dieser Grunderzeug-
nisse festgesetzt werden.

(4) Die Verpflichtungen hinsichtlich der Erstattungen für die
Ausfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die in
Waren außerhalb des Geltungsbereichs von Anhang I
des Vertrags enthalten sind, könnten in Frage gestellt
werden, wenn hohe Erstattungssätze im Voraus festge-
legt werden. Infolgedessen sind Vorkehrungen gegen
solche Situationen zu ergreifen, ohne dass dadurch der
Abschluss langfristiger Verträge verhindert wird. Die
Festlegung eines Erstattungssatzes im Hinblick auf die
vorzeitige Festsetzung von Erstattungen trägt zur
Verwirklichung dieser Ziele bei.

(5) Im Anschluss an die zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika
getroffene Übereinkunft über die Ausfuhren von Teig-
waren aus der Gemeinschaft in die USA, die mit dem
Beschluss 87/482/EWG des Rates (7) genehmigt wurde,
muss die Erstattung für Waren der KN-Codes
1902 11 00 und 1902 19 00 je nach Bestimmungsge-
biet unterschiedlich festgelegt werden.

(6) Nach Artikel 4 Absätze 3 und 5 der Verordnung (EG)
Nr. 1520/2000 gilt für das verarbeitete Grunderzeugnis
zum vermuteten Zeitpunkt der Herstellung der Waren
ein verminderter Erstattungssatz, weil die nach der
Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 der Kommission (8),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 87/
1999 (9), gewährte Produktionserstattung zu berücksich-
tigen ist.

(7) Alkoholische Getränke werden als Erzeugnisse
betrachtet, die weniger empfindlich auf den Preis des zu
ihrer Herstellung verwendeten Getreides reagieren. Das
Protokoll Nr. 19 zum Vertrag über den Beitritt Däne-
marks, Irlands und des Vereinigten Königreichs sieht
allerdings vor, dass die notwendigen Maßnahmen festzu-
legen sind, um die Verwendung von Getreide aus der
Gemeinschaft zur Herstellung alkoholischer Getränke
auf Getreidebasis zu erleichtern. Infolgedessen sind die
Erstattungssätze für in Form von alkoholischen
Getränken aufgeführtes Getreide anzupassen.

(8) Da jedoch unbedingt sichergestellt sein muss, dass die
peinlich genaue Verwaltung keine Unterbrechung
erfährt, muss sowohl den Ausgabenvorausschätzungen
als auch den verfügbaren Haushaltsmitteln Rechnung
getragen werden.

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die geltenden Erstattungssätze für die Grunderzeugnisse im
Sinne des Anhangs A der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 und
des Artikels 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 oder des
Artikels 1 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95, die in
Form von im Anhang B der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92
oder im Anhang B der geänderten Verordnung (EG) Nr. 3072/
95 genannten Waren ausgeführt werden, werden entsprechend
dem Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. März 2001 in Kraft.(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(4) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 3. (7) ABl. L 275 vom 29.9.1987, S. 36.
(5) ABl. L 177 vom 15.7.2000, S. 1. (8) ABl. L 159 vom 1.7.1993, S. 112.
(6) ABl. L 276 vom 28.10.2000, S. 3. (9) ABl. L 9 vom 15.1.1999, S. 8.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. März 2001

Für die Kommission

Erkki LIIKANEN

Mitglied der Kommission
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(EUR/100 kg)

Erstattungssätze pro 100 kg
des Grunderzeugnisses

KN-Code Bezeichnung der Erzeugnisse (1)
bei Festlegung der

Erstattungen
im Voraus

in den
anderen Fällen

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 29. März 2001 zur Festsetzung der Erstattungssätze bei der Ausfuhr
bestimmter Getreide- und Reiserzeugnisse in Form von nicht unter Anhang I des Vertrags fallenden Waren

1001 10 00 Hartweizen:

– bei der Ausfuhr von Waren der KN-Codes 1902 11 und 1902 19 nach den
Vereinigten Staaten von Amerika — —

– in allen anderen Fällen — —

1001 90 99 Weichweizen und Mengkorn:

– bei der Ausfuhr von Waren der KN-Codes 1902 11 und 1902 19 nach den
Vereinigten Staaten von Amerika — —

– in allen anderen Fällen:

– – bei Anwendung von Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 (2) — —

– – bei Ausfuhr von Waren des Kapitels 2208 (3) — —

– – in allen anderen Fällen — —

1002 00 00 Roggen 3,646 3,646

1003 00 90 Gerste

– bei Ausfuhr von Waren des Kapitels 2208 (3) — —

– in allen anderen Fällen — —

1004 00 00 Hafer 3,352 3,352

1005 90 00 Mais, verwendet in Form von:

– Stärke:

– – bei Anwendung von Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 (2) 2,547 2,547

– – bei Ausfuhr von Waren des Kapitels 2208 (3) 1,341 1,341

– – in allen anderen Fällen 3,317 3,317

– Glucose, Glucosesirup, Maltodextrin, Maltodextrinsirup der KN-Codes 1702 30 51,
1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75,
1702 90 79, 2106 90 55 (4):

– – bei Anwendung von Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 (2) 1,717 1,717

– – bei Ausfuhr von Waren ds Kapitels 2208 (3) 1,006 1,006

– – in allen anderen Fällen 2,488 2,488

– bei Ausfuhr von Waren des Kapitels 2208 (3) 1,341 1,341

– anderer (einschließlich in unverarbeitetem Zustand verwendet) 3,317 3,317

Kartoffelstärke des KN-Codes 1108 13 00, gleichgestellt mit einem aus der
Verarbeitung von Mais hergestellten Produkt:

– bei Anwendung von Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 (2) 2,547 2,547

– – bei Ausfuhr von Waren des Kapitels 2208 (3) 1,341 1,341

– in allen anderen Fällen 3,317 3,317
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(EUR/100 kg)

Erstattungssätze pro 100 kg
des Grunderzeugnisses

KN-Code Bezeichnung der Erzeugnisse (1)
bei Festlegung der

Erstattungen
im Voraus

in den
anderen Fällen

ex 1006 30 Vollständig geschliffener Reis:
– rundkörniger Reis 22,400 22,400
– mittelkörniger Reis 22,400 22,400
– langkörniger Reis 22,400 22,400

1006 40 00 Bruchreis 5,100 5,100

1007 00 90 Sorghum — —

(1) Hinsichtlich der landwirtschaftlichen Erzeugnisse müssen die im Anhang E der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 der Kommission angegebenen Koeffizienten angewandt
werden (ABl. L 177 vom 15.7.2000, S. 1).

(2) Die betreffende Ware fällt unter den KN-Code 3505 10 50.
(3) Waren, aufgenommen in Anhang B der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 oder gemäß Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 2825/93.
(4) Für Sirupe der KN-Codes 1702 30 99, 1702 40 90 und 1702 60 90, hergestellt als Mischung von Glucose- und Fructosesirup, gibt nur der Glucosesirup Recht auf

Ausfuhrerstattung.
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS DES RATES
vom 19. März 2001

über den Abschluss des Rahmenabkommens für den Handel und die Zusammenarbeit zwischen
der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Korea

andererseits

(2001/248/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 57 Absatz 2, 71, 80
Absatz 2, 133 und 308 in Verbindung mit Artikel 300 Absatz
2 Unterabsatz 1 Satz 2 und Absatz 3 Unterabsatz 1,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses,

in Erwägung nachstehenden Grundes:

Das in diesem Beschluss genannte Abkommen sollte genehmigt
werden —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Das Rahmenabkommen über den Handel und die Zusammen-
arbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren
Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Korea andererseits
wird im Namen der Gemeinschaft genehmigt.

Der Wortlaut des Abkommens ist diesem Beschluss beigefügt.

Artikel 2

(1) Ein Vertreter der Kommission, der von Vertretern der
Mitgliedstaaten unterstützt wird, vertritt die Gemeinschaft in

dem in Artikel 19 Absatz 3 des Rahmenabkommens vorgese-
henen Gemischten Ausschuss.

(2) Der Standpunkt, den die Gemeinschaft im Gemischten
Ausschuss vertritt, wenn dieser Empfehlungen ausspricht, wird
auf Vorschlag der Kommission nach Maßgabe der entspre-
chenden Vorschriften des Vertrags zur Gründung der Europä-
ischen Gemeinschaft vom Rat festgelegt.

Artikel 3

Der Präsident des Rates nimmt die in Artikel 21 des Rahmen-
abkommens vorgesehene Notifikation im Namen der Gemein-
schaft vor.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 19. März 2001.

Im Namen des Rates

Der Präsident

A. LINDH

(1) ABl. C 188 vom 28.6.1996, S. 11.
(2) ABl. C 104 vom 14.4.1999, S. 59.
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RAHMENABKOMMEN
über den Handel und die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren

Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Korea andererseits

DAS KÖNIGREICH BELGIEN,

DAS KÖNIGREICH DÄNEMARK,

DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND,

DIE GRIECHISCHE REPUBLIK,

DAS KÖNIGREICH SPANIEN,

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK,

IRLAND,

DIE ITALIENISCHE REPUBLIK,

DAS GROSSHERZOGTUM LUXEMBURG,

DAS KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE,

DIE REPUBLIK ÖSTERREICH,

DIE PORTUGIESISCHE REPUBLIK,

DIE REPUBLIK FINNLAND,

DAS KÖNIGREICH SCHWEDEN,

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND,

Vertragsparteien des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und des Vertrags über die Europäische
Union, im folgenden „Mitgliedstaaten“ genannt, und

DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

einerseits, und

DIE REPUBLIK KOREA

andererseits,

EINGEDENK der traditionell freundschaftlichen Bindungen zwischen der Republik Korea, der Europäischen Gemeinschaft
sowie ihren Mitgliedstaaten,

IN BESTÄTIGUNG des Eintretens der Vertragsparteien für die demokratischen Grundsätze und die grundlegenden
Menschenrechte, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert sind,

IN BEKRÄFTIGUNG ihres Wunsches, einen regelmäßigen politischen Dialog zwischen der Europäischen Union und der
Republik Korea einzurichten, der auf gemeinsamen Werten und Zielvorstellungen beruht,

IN DER ERKENNTNIS, dass das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT) eine bedeutende Rolle bei der Förderung
des Welthandels im Allgemeinen und des bilateralen Handels im Besonderen gespielt hat und dass die Republik Korea und
die Europäische Gemeinschaft gleichermaßen für die Grundsätze des Freihandels und der Marktwirtschaft eintreten, auf
denen dieses Abkommen beruht,

IN BESTÄTIGUNG der Verpflichtung der Republik Korea, der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten, ihre
durch die Ratifikation des Übereinkommens zur Gründung der Welthandelsorganisation (WTO) eingegangenen Verpflich-
tungen in vollem Umfang zu erfüllen,

EINGEDENK der Notwendigkeit, zur vollständigen Umsetzung der Ergebnisse der Uruguay-Runde des GATT beizutragen
und alle Regeln des Welthandels auf transparente und nichtdiskriminierende Weise anzuwenden,

IN DER ERKENNTNIS der Bedeutung einer Stärkung des bestehenden Verhältnisses zwischen den Vertragsparteien im
Hinblick auf eine Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen ihnen sowie in Anbetracht ihres gemeinsamen Willens,
ihre Beziehungen in Bereichen von beiderseitigem Interesse auf der Grundlage der Gleichheit, der Nichtdiskriminierung,
der Achtung der natürlichen Umwelt und des beiderseitigen Vorteils zu festigen, zu vertiefen und zu diversifizieren,



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften30.3.2001 L 90/47

IN DEM WUNSCH, günstige Voraussetzungen für ein nachhaltiges Wachstum und eine Diversifizierung des Handels sowie
für die wirtschaftliche Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen von beiderseitigem Interesse zu schaffen,

IN DER ÜBERZEUGUNG, dass es für die Vertragsparteien von Vorteil sein wird, ihre Beziehungen zu institutionalisieren
und auf wirtschaftlichem Gebiet zusammenzuarbeiten, da eine solche Zusammenarbeit zu einer Förderung des Handels
und der Investitionen beitragen würde,

EINGEDENK der Bedeutung, die Beteiligung der direkt betroffenen Personen und Einheiten, insbesondere der Wirtschafts-
teilnehmer und ihrer repräsentativen Vereinigungen, an der Zusammenarbeit zu fördern —

HABEN BESCHLOSSEN, dieses Abkommen zu schliessen, und haben zu diesem Zweck zu ihren Bevollmächtigten
ernannt:

DAS KÖNIGREICH BELGIEN:

Erik DERYCKE,

Minister für auswärtige Angelegenheiten,

DAS KÖNIGREICH DÄNEMARK:

Niels HELVEG PETERSEN,

Minister für auswärtige Angelegenheiten,

DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND:

Werner HOYER,

Staatsminister, Auswärtiges Amt,

DIE GRIECHISCHE REPUBLIK:

Georgios PAPANDREOU,

Stellvertretender Minister für auswärtige Angelegenheiten,

DAS KÖNIGREICH SPANIEN:

Abel MATUTES,

Minister für auswärtige Angelegenheiten,

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK:

Michel BARNIER,

Beigeordneter Minister beim Minister für auswärtige Angelegenheiten, zuständig für europäische Angelegenheiten,

IRLAND:

Gay MITCHELL,

Staatsminister für europäische Angelegenheiten im Amt des Premierministers (Taoiseach),

DIE ITALIENISCHE REPUBLIK:

Lamberto DINI,

Minister für auswärtige Angelegenheiten,

DAS GROSSHERZOGTUM LUXEMBURG:

Jacques F. POOS,

Minister für auswärtige Angelegenheiten,

DAS KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE:

Hans VAN MIERLO,

Minister für auswärtige Angelegenheiten,

DIE REPUBLIK ÖSTERREICH:

Wolfgang SCHÜSSEL,

Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten,

DIE PORTUGIESISCHE REPUBLIK:

Jaime GAMA,

Minister für auswärtige Angelegenheiten,
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DIE REPUBLIK FINNLAND:

Tarja HALONEN,
Ministerin für auswärtige Angelegenheiten,

DAS KÖNIGREICH SCHWEDEN:

Lena HJELM-WALLÉN,
Ministerin für auswärtige Angelegenheiten,

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND:

David DAVIS,
Staatsminister, Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Commonwealth-Fragen,

DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT:

Dick SPRING,
Minister für auswärtige Angelegenheiten (Irland),
Amtierender Präsident des Rates der Europäischen Union,

Sir Leon BRITTAN,
Vizepräsident der Kommission der Europäischen Gemeinschaften,

DIE REPUBLIK KOREA:

Ro-Myung GONG,
Minister für auswärtige Angelegenheiten,

DIESE SIND nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten —

WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

Artikel 1

Grundlage der Zusammenarbeit

Die Achtung der demokratischen Grundsätze und der
Menschenrechte, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte verankert sind, bilden die Grundlage der
Innen- und Außenpolitik der Vertragsparteien und sind wesent-
licher Bestandteil dieses Abkommens.

Artikel 2

Ziele der Zusammenarbeit

Im Hinblick auf eine Intensivierung der Zusammenarbeit
verpflichten sich die Vertragsparteien, den Ausbau der Wirt-
schaftsbeziehungen zu fördern. Zu den Zielen ihrer Bemü-
hungen gehören insbesondere:

a) Intensivierung und Diversifizierung des Handels sowie
Aufnahme einer handelspolitischen Zusammenarbeit zum
beiderseitigen Vorteil;

b) Aufnahme einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit in Berei-
chen von beiderseitigem Interesse, einschließlich der wissen-
schaftlichen und technischen Zusammenarbeit sowie der
industriellen Zusammenarbeit;

c) Förderung der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaftsunter-
nehmen durch eine Förderung der Investitionen auf beiden
Seiten und durch eine Verbesserung des gegenseitigen
Verständnisses.

Artikel 3

Politischer Dialog

Zwischen der Europäischen Union und der Republik Korea
wird ein regelmäßiger politischer Dialog eingerichtet, der auf
gemeinsamen Werten und Zielvorstellungen beruht. Dieser
Dialog wird nach den in der Gemeinsamen Erklärung der

Europäischen Union und der Republik Korea zu diesem Thema
vereinbarten Verfahren geführt.

Artikel 4

Meistbegünstigung

Im Einklang mit ihren Rechten und Pflichten im Rahmen der
WTO verpflichten sich die Vertragsparteien, einander die Meist-
begünstigung zu gewähren.

Artikel 5

Handelspolitische Zusammenarbeit

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich zur Förderung
einer möglichst weitreichenden Entwicklung und Diversifizie-
rung des gemeinsamen Handels zu ihrem beiderseitigen Vorteil.

Die Vertragsparteien verpflichten sich zur Verbesserung der
Marktzugangsbedingungen. Sie gewährleisten, dass die ange-
wandten Zollsätze nach dem Grundsatz der Meistbegünstigung
festgelegt werden, und berücksichtigen dabei verschiedene
Gegebenheiten einschließlich der Lage des Binnenmarktes der
einen Vertragspartei und der Ausfuhrinteressen der anderen
Vertragspartei. Sie verpflichten sich, unter Berücksichtigung der
Arbeit internationaler Organisationen in diesem Bereich auf die
Beseitigung von Handelsschranken hinzuarbeiten, indem sie
insbesondere nichttarifliche Hemmnisse rechtzeitig beseitigen
und Maßnahmen zur Verbesserung der Transparenz treffen.

(2) Die Vertragsparteien verfolgen eine Politik, die auf
Folgendes abzielt:

a) Multilaterale und bilaterale Zusammenarbeit zur Lösung
von Problemen im Zusammenhang mit der Entwicklung des
Handels, die für beide Seiten von Interesse sind und das
künftige Vorgehen der WTO einschließen. Dazu arbeiten sie
auf internationaler und bilateraler Ebene bei der Lösung
handelspolitischer Probleme von gemeinsamem Interesse
zusammen;
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b) Förderung des Informationsaustausches zwischen Wirt-
schaftsteilnehmern und industrielle Zusammenarbeit
zwischen Unternehmen zur Diversifizierung und Auswei-
tung des Handels;

c) Prüfung und Empfehlung von Absatzförderungsmaßnahmen
als Beitrag zur Ausweitung des Handels;

d) Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen den zustän-
digen Zollverwaltungen der Europäischen Gemeinschaft,
ihrer Mitgliedstaaten und Koreas;

e) Verbesserung des Marktzugangs für gewerbliche und land-
wirtschaftliche Erzeugnisse sowie für Fischereierzeugnisse;

f) Verbesserung des Marktzugangs für Dienstleistungen, wie
Finanz- und Telekommunikationsdienstleistungen;

g) Intensivierung der Zusammenarbeit in den Bereichen
Normen und technische Vorschriften;

h) wirksamer Schutz des geistigen, gewerblichen und kommer-
ziellen Eigentums;

i) Durchführung von Handels- und Investitionsmissionen;

j) Veranstaltung von allgemeinen Ausstellungen und Fach-
messen.

(3) Die Vertragsparteien fördern den lauteren Wettbewerb
im Wirtschaftsleben, indem sie ihre einschlägigen Gesetze und
Vorschriften in vollem Umfang durchsetzen.

(4) Entsprechend ihren Verpflichtungen gemäß dem Über-
einkommen über das öffentliche Beschaffungswesen im
Rahmen der WTO gewährleisten die Vertragsparteien die Teil-
nahme an Beschaffungsverträgen auf der Grundlage der Nicht-
diskriminierung und der Gegenseitigkeit.

Sie führen ihre Gespräche fort, die auf eine weitergehende
gegenseitige Öffnung ihrer jeweiligen Beschaffungsmärkte auf
anderen Sektoren, wie der Telekommunikation, abzielen.

Artikel 6

Landwirtschaft und Fischerei

(1) Die Vertragsparteien vereinbaren die Förderung der
Zusammenarbeit in den Bereichen Landwirtschaft und
Fischerei, einschließlich Gartenbau und Marikultur. Auf der
Grundlage der Gespräche über ihre jeweilige Landwirtschafts-
und Fischereipolitik prüfen die Vertragsparteien:

a) die Möglichkeiten für einen verstärkten Handel mit Agrar-
und Fischereierzeugnissen,

b) die Auswirkung von Maßnahmen in den Bereichen Gesund-
heitsschutz, Pflanzenschutz und Umweltschutz auf den
Handel,

c) den Zusammenhang zwischen der Landwirtschaft und der
ländlichen Umgebung,

d) die Forschung in den Bereichen Landwirtschaft und
Fischerei, einschließlich Gartenbau und Marikultur.

(2) Absatz 1 gilt sinngemäß für die Erzeugnisse und Dienst-
leistungen in der zugehörigen landwirtschaftlichen Verarbei-
tungsindustrie.

(3) Die Vertragsparteien verpflichten sich zur Einhaltung der
Bestimmungen des Übereinkommens über die Anwendung
gesundheitspolizeilicher und pflanzenschutzrechtlicher

Maßnahmen im Rahmen der WTO und sind bereit, auf Antrag
einer der beiden Vertragsparteien Konsultationen aufzunehmen,
um die Vorschläge der anderen Vertragspartei zur Anwendung
und Angleichung der Maßnahmen in den Bereichen Gesund-
heitsschutz und Pflanzenschutz zu erörtern, wobei sie die in
anderen internationalen Organisationen wie der OIE, der IPPC
und dem Codex Alimentarius vereinbarten Standards berück-
sichtigen.

Artikel 7

Seeverkehr

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, das Ziel des unge-
hinderten Zugangs zum internationalen Seeverkehrsmarkt und
zum internationalen Seeverkehr auf kaufmännischer Basis und
auf der Grundlage eines lauteren Wettbewerbs im Einklang mit
den Bestimmungen dieses Artikels anzustreben.

a) Die vorstehende Bestimmung berührt nicht die Rechte und
Pflichten aus dem Verhaltenskodex der Vereinten Nationen
für Linienkonferenzen, wie er von der einen oder von der
anderen Vertragspartei angewandt wird. Nichtkonferenz-
Reedereien dürfen mit einer Konferenz-Reederei im Wettbe-
werb stehen, sofern sie den Grundsatz des lauteren Wettbe-
werbs auf kaufmännischer Basis beachten.

b) Die Vertragsparteien bekräftigen ihr Eintreten für die
Herstellung eines lauteren und freien Wettbewerbs beim
Verkehr mit trockenen und flüssigen Massengütern. Infolge-
dessen wird die Republik Korea alles Notwendige veran-
lassen, um die bestehende Ladungsreservierung bezeichneter
Massengüter für unter koreanischer Flagge fahrende Schiffe
innerhalb eines Übergangszeitraums abzuschaffen, der am
31. Dezember 1998 endet.

(2) Zur Verwirklichung des Ziels des Absatzes 1

a) nehmen die Vertragsparteien in künftige bilaterale
Abkommen mit Drittländern über den Verkehr mit
trockenen und flüssigen Massengütern und den Linienver-
kehr keine Ladungsanteilvereinbarungen auf, wenn nicht der
außergewöhnliche Umstand gegeben ist, dass Linienreede-
reien der einen oder der anderen Vertragspartei sonst keinen
tatsächlichen Zugang zum Verkehr von und nach dem
betreffenden Drittland hätten;

b) setzen die Vertragsparteien bei Inkrafttreten dieses Abkom-
mens keine administrativen, technischen und gesetzgeberi-
schen Maßnahmen um, die Diskriminierungen zwischen
ihren eigenen Staatsangehörigen oder Unternehmen und
denjenigen der anderen Vertragspartei bei der Erbringung
von Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr
bewirken könnten;

c) gewähren die Vertragsparteien den von Staatsangehörigen
oder Unternehmen der anderen Vertragspartei betriebenen
Schiffen eine Behandlung, die hinsichtlich des Zugangs zu
den für den internationalen Handel geöffneten Häfen, der
Benutzung der Infrastruktur dieser Häfen und der Inan-
spruchnahme der dort angebotenen Hilfsdienstleistungen
sowie der diesbezüglichen Gebühren und sonstigen
Abgaben, der Zollerleichterungen, der Zuweisung von
Liegeplätzen sowie von Lade- und Löscheinrichtungen nicht
weniger günstig ist als die den eigenen Schiffen gewährte
Behandlung.
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(3) Im Sinne dieses Artikels umfasst der Zugang zum inter-
nationalen Seeverkehrsmarkt unter anderem das Recht interna-
tionaler Seeverkehrsunternehmen einer jeden Vertragspartei,
Haus-Haus-Beförderungsdienstleistungen anzubieten, bei denen
ein Teil der Strecke auf See zurückgelegt wird, und zu diesem
Zweck mit lokalen Verkehrsunternehmen anderer Verkehrs-
träger als des Seeverkehrs im Gebiet der anderen Vertragspartei
unbeschadet der geltenden Beschränkungen aufgrund der
Staatsangehörigkeit im Güter- und Personenverkehr auf diesen
anderen Verkehrsträgern direkt Verträge zu schließen.

(4) Die Bestimmungen dieses Artikels gelten für Unter-
nehmen der Europäischen Gemeinschaft und koreanische
Unternehmen. Nutznießer der Bestimmungen dieses Artikels
sind auch Reedereien, die außerhalb der Europäischen Gemein-
schaft oder der Republik Korea niedergelassen sind und von
Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats oder der Republik Korea
kontrolliert werden, falls ihre Schiffe in dem betreffenden
Mitgliedstaat oder in der Republik Korea gemäß ihren jewei-
ligen Vorschriften registriert sind.

(5) Das Problem der Ausübung der Tätigkeit von Schiffs-
maklern in der Europäischen Gemeinschaft und in der Republik
Korea wird gegebenenfalls durch spezifische Abkommen gere-
gelt.

Artikel 8

Schiffbau

(1) Die Vertragsparteien vereinbaren eine Zusammenarbeit
im Bereich des Schiffbaus, um faire und wettbewerbsorientierte
Marktbedingungen zu fördern, und nehmen das starke struktu-
relle Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage sowie
die Markttendenz zur Kenntnis, die die Schiffbauindustrie welt-
weit in eine Notsituation bringen. Daher treffen die Vertrags-
parteien im Einklang mit dem OECD-Übereinkommen über
den Schiffbau keine Maßnahmen zur Unterstützung ihrer
Schiffbauindustrie, die den Wettbewerb verzerren würden oder
es ihrer Schiffbauindustrie ermöglichen würden, künftigen
schwierigen Situationen zu entgehen.

(2) Die Vertragsparteien kommen überein, auf Antrag einer
der beiden Vertragsparteien Konsultationen betreffend die
Umsetzung des OECD-Übereinkommens über den Schiffbau
sowie den Informationsaustausch über die Entwicklung des
Weltmarktes für Schiffe und Schiffbau und jedes andere auf
diesem Sektor auftretende Problem aufzunehmen.

Die Vertragsparteien können vereinbaren, die Vertreter der
Schiffbauindustrie als Beobachter zu diesen Konsultationen
einzuladen.

Artikel 9

Schutz des geistigen, gewerblichen und kommerziellen
Eigentums

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich zur Gewährleis-
tung eines angemessenen und wirksamen Schutzes der Rechte

an geistigem, gewerblichem und kommerziellem Eigentum
sowie wirksamer Methoden zur Durchsetzung dieser Rechte.

(2) Die Vertragsparteien kommen überein, das WTO-Über-
einkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an
geistigem Eigentum bis zum 1. Juli 1996 umzusetzen (1).

(3) Die Vertragsparteien bestätigen die Bedeutung, die sie
den in multilateralen Übereinkommen über den Schutz der
Rechte an geistigem Eigentum enthaltenen Verpflichtungen
beimessen. Die Vertragsparteien bemühen sich, so schnell wie
möglich den Übereinkommen im Anhang beizutreten, denen
sie nicht beigetreten sind.

Artikel 10

Technische Vorschriften, Normen und Konformitätsprü-
fung

(1) Unbeschadet ihrer internationalen Verpflichtungen
fördern die Vertragsparteien im Rahmen ihrer Befugnisse und
gemäß ihren jeweiligen Rechtsvorschriften die Anwendung
international anerkannter Normen und Konformitätsprüfungs-
systeme.

Zu diesem Zweck unterstützen sie insbesondere:

a) den Austausch von Informationen und Sachverständigen in
den Bereichen Normen, Zulassung, Maßeinheiten und Zerti-
fizierung sowie, soweit angebracht, die gemeinsame
Forschung;

b) die Förderung des Austausches und von Kontakten
zwischen Fachorganisationen und -einrichtungen auf diesen
Gebieten;

c) sektorbezogene Konsultationen;

d) die Zusammenarbeit im Bereich des Qualitätsmanagements;

e) die Intensivierung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
technischen Vorschriften, insbesondere durch den Abschluss
eines Abkommens zur gegenseitigen Anerkennung von
Konformitätsprüfungsergebnissen, als Methode zur Förde-
rung des Handels und zur Vermeidung jeglicher Störungen,
die seiner Entfaltung entgegenstehen;

f) Die Teilnahme und Zusammenarbeit im Rahmen der
einschlägigen internationalen Übereinkünfte im Hinblick auf
eine Förderung der Festlegung harmonisierter Normen.

(2) Die Vertragsparteien stellen sicher, dass die Normen und
Konformitätsprüfungsmaßnahmen kein unnötiges Handels-
hemmnis darstellen.

Artikel 11

Konsultationen

(1) Die Vertragsparteien kommen überein, den Austausch
von Informationen über Handelsmaßnahmen zu fördern.

Jede Vertragspartei verpflichtet sich, die andere Vertragspartei
rechtzeitig über die Anwendung von Maßnahmen zu unter-
richten, mit denen angewandte Meistbegünstigungs-Einfuhr-
zölle, die sich auf die Ausfuhren der anderen Vertragspartei
auswirken, geändert werden.

(1) Für die Republik Korea mit Ausnahme des Gesetzes über die
Anwendung chemischer Stoffe in der Landwirtschaft, das am 1.
Januar 1997 in Kraft tritt, und dem Saatgutwirtschaftsgesetz sowie
dem Gesetz über den Schutz geographischer Angaben, die vorbe-
haltlich des Gesetzgebungsverfahrens spätestens am 1. Juli 1998 in
Kraft treten.
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Jede Vertragspartei kann Konsultationen über Handelsmaß-
nahmen beantragen. Wird ein solcher Antrag gestellt, finden
die Konsultationen zum frühestmöglichen Zeitpunkt statt mit
dem Ziel, so schnell wie möglich eine für beide Seiten annehm-
bare, konstruktive Lösung zu finden.

(2) Jede Vertragspartei erklärt sich bereit, die andere
Vertragspartei über die Einleitung von Antidumpingverfahren
gegen Erzeugnisse der anderen Vertragspartei zu unterrichten.

Im Einklang mit den WTO-Übereinkommen über Antidum-
ping- und Antisubventionsmaßnahmen prüfen die Vertragspar-
teien wohlwollend die Vorstellungen einer der Vertragsparteien
zu Antidumping- und Antisubventionsverfahren und bieten
ausreichend Gelegenheit zu Konsultationen.

(3) Die Vertragsparteien kommen überein, gegenseitige
Konsultationen über etwaige Streitfragen im Zusammenhang
mit der Durchführung dieses Abkommens abzuhalten. Derar-
tige Konsultationen finden sobald wie möglich statt, wenn eine
der Vertragsparteien einen entsprechenden Antrag gestellt hat.
Die ersuchende Vertragspartei stellt der anderen Vertragspartei
alle zweckdienlichen Informationen für eine ausführliche
Prüfung der Situation zur Verfügung. In diesen Konsultationen
soll eine möglichst baldige Lösung des Handelsstreits angestrebt
werden.

(4) Dieser Artikel berührt weder die internen Verfahren einer
jeden Vertragspartei für die Annahme und Änderung von
Handelsmaßnahmen noch die im Rahmen der WTO-Überein-
kommen vorgesehenen Notifikations-, Konsultations- und
Streitbeilegungsmechanismen.

Artikel 12

Wirtschaftliche und industrielle Zusammenarbeit

(1) Die Vertragsparteien fördern unter Berücksichtigung
ihres beiderseitigen Interesses und ihrer jeweiligen wirtschaftli-
chen Strategien und Ziele die wirtschaftliche und industrielle
Zusammenarbeit in allen Bereichen, die sie für geeignet halten.

(2) Diese Zusammenarbeit zielt insbesondere auf Folgendes
ab:

— die Förderung des Informationsaustausches zwischen Wirt-
schaftsteilnehmern und die Entwicklung und Verbesserung
bestehender Netze bei gleichzeitiger Gewährleistung eines
angemessenen Schutzes persönlicher Daten,

— die Anregung eines Informationsaustausches über die
Bedingungen für eine Zusammenarbeit auf dem Dienstleis-
tungssektor und im Bereich der Informationsinfrastruk-
turen,

— die Förderung von Investitionen, die für beide Seiten von
Vorteil sind, und Schaffung eines günstigen Investitions-
klimas,

— die Verbesserung des wirtschaftlichen Umfelds und des
Geschäftsklimas.

(3) Zur Erreichung dieser Ziele bemühen sich die Vertrags-
parteien unter anderem um

a) die Diversifizierung und Intensivierung ihrer Wirtschaftsbe-
ziehungen;

b) die Einrichtung branchenspezifischer Zusammenarbeit;

c) die Förderung der industriellen Zusammenarbeit zwischen
Unternehmen, insbesondere zwischen kleinen und mittleren
Unternehmen;

d) die Förderung des nachhaltigen Wachstums ihrer Volkswirt-
schaften;

e) die Förderung von Produktionsweisen, die nicht umwelt-
schädlich sind;

f) die Förderung des Investitions- und Technologieflusses;

g) die Verbesserung des gegenseitigen Verständnisses und der
Kenntnis des jeweiligen betrieblichen Umfelds.

Artikel 13

Drogen und Geldwäsche

(1) Die Vertragsparteien arbeiten zusammen, um die Wirk-
samkeit und die Effizienz von Strategien und Maßnahmen zu
erhöhen, mit denen verhindert werden soll, dass Betäubungs-
mittel und psychotrope Substanzen widerrechtlich hergestellt,
beschafft und gehandelt werden, einschließlich der Verhütung
der missbräuchlichen Verwendung von Ausgangsstoffen, sowie
um die Verhütung und Reduzierung der Nachfrage nach
Drogen zu fördern. Die Zusammenarbeit in diesem Bereich
beruht auf gegenseitigen Konsultationen und enger Koordinie-
rung der Ziele und Maßnahmen in den verschiedenen mit dem
Drogenmissbrauch zusammenhängenden Bereichen.

(2) Die Vertragsparteien sind sich darin einig, dass energi-
sche Anstrengungen und eine Zusammenarbeit erforderlich
sind, um zu verhindern, dass ihre Finanzsysteme zum Waschen
von Erlösen aus Straftaten im Allgemeinen und aus Drogende-
likten im Besonderen missbraucht werden.

Die Zusammenarbeit in diesem Bereich zielt auf die Festlegung
geeigneter Normen zur Bekämpfung der Geldwäsche ab, wobei
die einschlägigen Normen internationaler Gremien, insbeson-
dere der Financial Action Task Force (FATF), berücksichtigt
werden.

Artikel 14

Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technik

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, unter Berücksich-
tigung des beiderseitigen Interesses und der Ziele ihrer Wissen-
schaftspolitik eine Zusammenarbeit in Wissenschaft und
Technik zu unterstützen. Zu diesem Zweck erstrecken sich die
Bemühungen der Vertragsparteien insbesondere auf die Förde-
rung

— des Austausches von Informationen und Know-how in den
Bereichen Wissenschaft und Technik,

— des Dialogs über die Erarbeitung und Umsetzung der jewei-
ligen Forschungs- und Technologiepolitik,

— der Zusammenarbeit im Bereich der Informationstechnik
sowie in den Technologien und Wirtschaftszweigen, die die
Interoperabilität auf dem Weg zur globalen Informationsge-
sellschaft betreffen,

— der Zusammenarbeit in den Bereichen Energie und Umwelt-
schutz,

— der Zusammenarbeit in Sektoren der Wissenschaft und
Technik, die von gemeinsamem Interesse sind.
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(2) Zur Erreichung der Ziele ihrer jeweiligen Politik
bemühen sich die Vertragsparteien unter anderem um
Folgendes:

— Austausch von Informationen über Forschungsvorhaben in
den Bereichen Energie, Umweltschutz, Telekommunikation
und Informationstechnik sowie Informationsindustrien,

— Förderung der Ausbildung von Wissenschaftlern mit geeig-
neten Mitteln,

— Förderung des Technologietransfers zum beiderseitigen
Vorteil,

— gemeinsame Veranstaltung von Seminaren, auf denen hoch-
rangige Wissenschaftler beider Seiten zusammenkommen,
und

— Ermutigung von Forschern beider Vertragsparteien, in
Bereichen von beiderseitigem Interesse gemeinsame
Forschung zu betreiben.

(3) Die Vertragsparteien kommen überein, dass die Zusam-
menarbeit und alle gemeinsamen Aktionen in den Bereichen
Wissenschaft und Technik auf der Grundlage der Gegenseitig-
keit verwirklicht werden.

Die Vertragsparteien kommen überein, die Informationen und
das geistige Eigentum, die sich aus der Zusammenarbeit
ergeben, wirksam gegen jeden Missbrauch und jede unbefugte
Verwendung durch andere als die rechtmäßigen Eigentümer zu
schützen.

Im Falle der Teilnahme von Einrichtungen, Gremien und Unter-
nehmen einer der Vertragsparteien an spezifischen
Programmen der anderen Vertragspartei in den Bereichen
Forschung und technologische Entwicklung, wie den
Programmen des Allgemeinen Rahmenprogramms der Europä-
ischen Gemeinschaft, erfolgen diese Teilnahme und die Verbrei-
tung und Verwendung der dabei gewonnenen Erkenntnisse im
Einklang mit den von dieser anderen Vertragspartei festgelegten
allgemeinen Regeln.

(4) Die Prioritäten der Zusammenarbeit werden durch
Konsultationen zwischen den Vertragsparteien festgelegt.
Vorbehaltlich des Absatzes 3 wird die Teilnahme privater
Einrichtungen, Gremien und Unternehmen an Aktivitäten der
Zusammenarbeit und spezifischen Forschungsvorhaben von
gemeinsamem Interesse gefördert.

Artikel 15

Zusammenarbeit im Bereich des Umweltschutzes

Die Vertragsparteien werden eine Zusammenarbeit aufnehmen,
die auf den Schutz und die Erhaltung der Umwelt abzielt. Diese
Zusammenarbeit umfasst Folgendes:

— Informationsaustausch über die Umweltpolitik und deren
Umsetzung zwischen den zuständigen Beamten der
Kommission der Europäischen Gemeinschaften und den
zuständigen Behörden der Republik Korea,

— Informationsaustausch über umweltverträgliche Technolo-
gien,

— Austausch von Personal,

— Förderung der Zusammenarbeit in Umweltschutzangelegen-
heiten, die in den internationalen Gremien erörtert werden,
in denen die Europäische Gemeinschaft und die Republik
Korea vertreten sind, insbesondere der UN-Kommission für
nachhaltige Entwicklung und anderen Gremien, in denen

internationale Übereinkünfte über die Umwelt diskutiert
werden,

— Erörterung der Fortsetzung von Praktiken der nachhaltigen
Entwicklung und insbesondere Zusammenarbeit bei der
Umsetzung der Agenda 21 und anderer Maßnahmen im
Anschluss an die UN-Konferenz über Umwelt und Entwick-
lung (UNCED),

— Zusammenarbeit bei gemeinsamen Umweltprojekten.

Artikel 16

Energie

Die Vertragsparteien erkennen die Bedeutung des Energiesek-
tors für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung an und
sind bereit, im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse die Zusam-
menarbeit in diesem Bereich zu intensivieren. Diese Zusam-
menarbeit zielt darauf ab,

— den Grundsatz der Marktwirtschaft durch die Festsetzung
der Verbraucherpreise im Einklang mit den Grundsätzen
des Marktes zu fördern,

— die Energieversorgung zu diversifizieren,

— neue und erneuerbare Energien zu entwickeln,

— eine rationelle Energienutzung zu erreichen, insbesondere
durch eine Förderung des nachfrageorientierten Manage-
ments, und

— im Interesse einer effizienten Energienutzung die bestmögli-
chen Voraussetzungen für den Technologietransfer zu
schaffen.

Zu diesem Zweck kommen die Vertragsparteien überein, die
Durchführung gemeinsamer Studien und Forschungsarbeiten
sowie Kontakte zwischen den Verantwortlichen für die Energie-
planung zu fördern.

Artikel 17

Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, Information
und Kommunikation

Die Vertragsparteien verpflichten sich, in den Bereichen Infor-
mation und Kommunikation eine Zusammenarbeit zu schaffen,
um unter Berücksichtigung der kulturellen Dimension ihrer
beiderseitigen Beziehungen das gegenseitige Verständnis zu
fördern.

Bei diesen Maßnahmen handelt es sich insbesondere um

— den Austausch von Informationen über Themen von
gemeinsamem Interesse in den Bereichen Kultur und Infor-
mation,

— die Durchführung kultureller Veranstaltungen,

— den Kulturaustausch und

— den akademischen Austausch.

Artikel 18

Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Drittländern

Die Vertragsparteien kommen überein, Informationen über ihre
Entwicklungshilfepolitik auszutauschen, um einen regelmä-
ßigen Dialog über die Ziele dieser Politik und über ihre jewei-
ligen Entwicklungshilfeprogramme in Drittländern einzu-
richten. Sie prüfen, inwieweit die Zusammenarbeit im Einklang
mit ihren jeweiligen Rechtsvorschriften und den bei der Umset-
zung dieser Programme geltenden Bedingungen ausgeweitet
werden kann.
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Artikel 19

Gemischter Kooperationsausschuss

(1) Die Vertragsparteien setzen im Rahmen dieses Abkom-
mens einen Gemischten Ausschuss ein, der aus Vertretern der
Mitglieder des Rates der Europäischen Union und Vertretern
der Kommission der Europäischen Gemeinschaften einerseits
und Vertretern der Republik Korea andererseits besteht. In dem
Ausschuss werden Konsultationen abgehalten, um die Umset-
zung dieses Abkommens zu erleichtern und dessen allgemeine
Ziele zu fördern.

(2) Der Gemischte Ausschuss

— sorgt für das ordnungsgemäße Funktionieren dieses
Abkommens,

— prüft die Entwicklung des Handels und der Zusammenar-
beit zwischen den beiden Vertragsparteien,

— sucht nach geeigneten Mitteln zur Verhinderung etwaiger
Schwierigkeiten in den Bereichen dieses Abkommens,

— sucht nach Wegen zur Entwicklung und Diversifizierung
des Handels,

— tauscht Meinungen aus und unterbreitet Vorschläge zu allen
Themen von gemeinsamem Interesse bezüglich des Handels
und der Zusammenarbeit, auch zu künftigen Aktionen und
den für ihre Durchführung zur Verfügung stehenden
Ressourcen,

— spricht zweckdienliche Empfehlungen zur Expansion des
Handels und der Zusammenarbeit aus und berücksichtigt
dabei die Notwendigkeit einer Koordinierung der vorge-
schlagenen Maßnahmen.

(3) Der Gemischte Ausschuss tagt gewöhnlich einmal im
Jahr abwechselnd in Brüssel und Seoul. Außerordentliche
Tagungen werden auf Antrag einer Vertragspartei abgehalten.
Den Vorsitz im Gemischten Ausschuss führt abwechselnd eine
der Vertragsparteien.

(4) Der Gemischte Ausschuss kann spezialisierte Unteraus-
schüsse einsetzen, die ihn bei der Erfüllung seiner Aufgaben
unterstützen. Diese Unterausschüsse erstatten ihm auf jeder
Tagung ausführlich Bericht über ihre Arbeit.

Artikel 20

Begriffsbestimmung

Im Sinne dieses Abkommens sind „Vertragsparteien“ die
Europäische Gemeinschaft oder ihre Mitgliedstaaten oder die
Europäische Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten, je nach
ihren Befugnissen, einerseits, und die Republik Korea anderer-
seits.

Artikel 21

Inkrafttreten und Geltungsdauer

(1) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des Monats in
Kraft, der auf den Tag folgt, an dem die Vertragsparteien
einander den Abschluss der hierfür erforderlichen rechtlichen
Verfahren notifiziert haben.

(2) Dieses Abkommen wird für einen Zeitraum von fünf
Jahren geschlossen. Es wird stillschweigend für jeweils ein Jahr
verlängert, wenn keine der Vertragsparteien es sechs Monate

vor dem Zeitpunkt seines Ablaufs der anderen Vertragspartei
gegenüber schriftlich kündigt.

Artikel 22

Notifikationen

Die Notifikationen nach Artikel 21 werden beim Generalsekre-
tariat des Rates der Europäischen Union bzw. beim Ministe-
rium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Korea
vorgenommen.

Artikel 23

Nichterfüllung dieses Abkommens

Ist eine Vertragspartei der Auffassung, dass die andere Vertrags-
partei einer Verpflichtung aus diesem Abkommen nicht nach-
gekommen ist, so kann sie geeignete Maßnahmen treffen.
Abgesehen von besonders dringenden Fällen unterbreitet sie
vor Ergreifen dieser Maßnahmen der anderen Vertragspartei alle
zweckdienlichen Informationen für eine gründliche Prüfung der
Situation, um eine für die Vertragsparteien annehmbare Lösung
zu finden. Es sind mit Vorrang solche Maßnahmen zu wählen,
die das Funktionieren dieses Abkommens am wenigsten stören.
Diese Maßnahmen werden der anderen Vertragspartei unver-
züglich mitgeteilt und sind auf Antrag der anderen Vertrags-
partei Gegenstand von Konsultationen.

Artikel 24

Zukünftige Entwicklungen

Die Vertragsparteien können im gegenseitigen Einvernehmen
dieses Abkommen erweitern, um die Zusammenarbeit zu
intensivieren und durch Vereinbarungen über besondere Wirt-
schaftszweige oder spezifische Tätigkeiten auszubauen.

Im Rahmen der Durchführung dieses Abkommens kann jede
Vertragspartei Vorschläge zur Erweiterung der Zusammenarbeit
unter Berücksichtigung der bei der Durchführung des Abkom-
mens erworbenen Erfahrungen unterbreiten.

Artikel 25

Erklärungen und Anhang

Die gemeinsamen Erklärungen und der Anhang zu diesem
Abkommen sind Bestandteil dieses Abkommens.

Artikel 26

Geographischer Geltungsbereich

Dieses Abkommen gilt für die Gebiete, in denen der Vertrag
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft angewendet
wird, und nach Maßgabe dieses Vertrags einerseits sowie für
das Gebiet der Republik Korea andererseits.

Artikel 27

Verbindliche Sprachen

Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in dänischer, deut-
scher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italieni-
scher, niederländischer, portugiesischer, schwedischer, spani-
scher und koreanischer Sprache abgefasst, wobei jeder Wort-
laut gleichermaßen verbindlich ist.



EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo marco.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne rammeaftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Rahmenabkommen
gesetzt.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συµφωνία-
πλαίσιο.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Framework Agreement.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord-cadre.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo quadro.

TEN BLĲKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze kaderovereenkomst hebben
gesteld.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo-quadro.

TÄMÄN VAKUUDEKSI jäljempänä mainitut allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän puitesopi-
muksen.

TILL BEVIS härpå har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta ramavtal.

Hecho en Luxemburgo, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Luxembourg den otteogtyvende oktober nitten hundrede og seksoghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am achtundzwanzigsten Oktober neunzehnhundertsechsundneunzig.

Έγινε στο Λουξεµβούργο, στις είκοσι οκτώ Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι.

Done at Luxembourg on the twenty-eighth day of October in the year one thousand nine hundred and
ninety-six.

Fait à Luxembourg, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Fatto a Lussemburgo, addì ventotto ottobre millenovecentonovantasei.

Gedaan te Luxemburg, de achtentwintigste oktober negentienhonderd zesennegentig.

Feito no Luxemburgo, em vinte e oito de Outubro de mil novecentos e noventa e seis.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksän-
sataayhdeksänkymmentäkuusi.

Som skedde i Luxemburg den tjugoåttonde oktober nittonhundranittiosex.
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POUR LE ROYAUME DE BELGIQUE

VOOR HET KONINKRĲK BELGIË

FÜR DAS KÖNIGREICH BELGIEN

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne,
la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest,
het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelĳke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische
Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

FOR KONGERIGET DANMARK

FÜR DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

POR EL REINO DE ESPAÑA

POUR LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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THAR CEANN NA hÉIREANN

FOR IRELAND

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

POUR LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

VOOR HET KONINKRĲK DER NEDERLANDEN

FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

PELA REPÚBLICA PORTUGUESA

SUOMEN TASAVALLAN PUOLESTA

FÖR REPUBLIKEN FINLAND

FÖR KONUNGARIKET SVERIGE
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FOR THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

POR LA COMUNIDAD EUROPEA

FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

FÜR DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

FOR THE EUROPEAN COMMUNITY

POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

PER LA COMUNITÀ EUROPEA

VOOR DE EUROPESE GEMEENSCHAP

PELA COMUNIDADE EUROPEIA

EUROOPAN YHTEISÖN PUOLESTA

FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPEN
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ANHANG

Übereinkünfte über das geistige, gewerbliche und kommerzielle Eigentum gemäß Artikel 9

— Berner Übereinkunft über den Schutz von Werken der Literatur und Kunst (Pariser Fassung von 1971)

— Internationales Abkommen über den Schutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern und der
Sendeunternehmen (Rom 1961)

— Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Stockholmer Fassung von 1967, geändert
1979)

— Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Washington 1970, geändert 1979
und 1984)

— Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (Stockholmer Fassung von 1967, geändert
1979)

— Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (Madrid 1989)

— Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von
Marken (Genfer Fassung von 1977, geändert 1979)

— Budapester Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von
Patentverfahren (1977, geändert 1980)

— Internationales Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV) (Genfer Fassung von 1991)
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GEMEINSAME ERKLÄRUNGEN

GEMEINSAME ERKLÄRUNG ZU ARTIKEL 7

Jede Vertragspartei gestattet den Reedereien der anderen Vertragspartei die gewerbliche Niederlassung in
ihrem Gebiet, um Speditionstätigkeiten auszuüben, und zwar zu Niederlassungs- und Betriebsbedingungen,
die nicht weniger günstig sind als diejenigen, die sie ihren eigenen Unternehmen oder den Tochtergesell-
schaften oder Zweigniederlassungen eines Drittlandes gewährt, falls letztere die günstigeren Bedingungen
sind.

GEMEINSAME ERKLÄRUNG ZU ARTIKEL 9

Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass das „geistige, gewerbliche und kommerzielle Eigentum“
für die Zwecke des Abkommens insbesondere Folgendes umfasst: das Urheberrecht einschließlich des
Urheberrechts an Computerprogrammen und die verwandten Schutzrechte, die Patente, die gewerblichen
Muster, die geographischen Bezeichnungen einschließlich der Herkunftsbezeichnungen, die Warenzeichen
und die Dienstleistungsmarken, die Topographien integrierter Schaltkreise sowie den Schutz gegen unlau-
teren Wettbewerb im Sinne des Artikels 10a der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerbli-
chen Eigentums und den Schutz geheimer Informationen über Know-how.
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GEMEINSAME AUSLEGUNGSERKLÄRUNG ZU ARTIKEL 23

Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass für die Zwecke der richtigen Auslegung und der
praktischen Anwendung die in Artikel 23 genannten „besonders dringenden Fälle“ die Fälle erheblicher
Verletzung des Abkommens durch eine der Vertragsparteien sind. Eine erhebliche Verletzung des Abkom-
mens ist

a) die von den allgemeinen Regeln des Völkerrechts nicht gedeckte Ablehnung der Erfüllung des Abkom-
mens oder

b) der Verstoß gegen den in Artikel 1 niedergelegten wesentlichen Bestandteil des Abkommens.

Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass unter dem Begriff „geeignete Maßnahmen“ in Artikel 23
Maßnahmen im Einklang mit dem Völkerrecht zu verstehen sind.
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Mitteilung über den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Rahmenabkommens für den Handel und die
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits

und der Republik Korea andererseits

Das Rahmenabkommen für den Handel und die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft
und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Korea andererseits tritt am 1. April 2001 in Kraft,
nachdem die in Artikel 21 Absatz 1 des Abkommens vorgesehenen Notifizierungen über den Abschluss der
Verfahren am 20. März 2001 abgeschlossen wurden.
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KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 26. März 2001

zur Festsetzung des Höchstbetrags der Beihilfe für die private Lagerhaltung von Olivenöl im
Rahmen der ersten Teilausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 327/2001

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2001) 823)

(Nur der spanische und der griechische Text sind verbindlich)

(2001/249/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung Nr. 136/66/EWG des Rates vom
22. September 1966 über die Errichtung einer gemeinsamen
Marktorganisation für Fette (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2826/2000 (2), insbesondere auf Artikel 12a,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 327/2001 der Kommission
vom 16. Februar 2001 über die befristete Ausschreibung
einer Beihilfe und den Abschluss von Verträgen zur
privaten Lagerhaltung von Olivenöl (3) sind die in Artikel 1
derselben Verordnung genannten Einrichtungen ermäch-
tigt worden, Verträge zur privaten Lagerhaltung für das
von ihnen vermarktete native Olivenöl und native
Olivenöl extra zu schließen.

(2) In diesem Zusammenhang ist eine befristete Ausschrei-
bung eröffnet worden, bei der ab 1. März 2001 nachei-
nander vier Teilausschreibungen vorgenommen werden.
Die erste Teilausschreibung ist Erzeugergemeinschaften
bzw. -organisationen und deren Vereinigungen nach
Artikel 12a Absatz 1 zweiter Satz der Verordnung Nr.
136/66/EWG vorbehalten.

(3) Gemäß Artikel 12a der Verordnung Nr. 136/66/EWG
kann für die Durchführung der Lagerhaltungsverträge
eine Beihilfe gewährt werden. Aufgrund der im Rahmen
der ersten Teilausschreibung eingereichten Angebote
und angesichts der Möglichkeiten eines deutlichen
Beitrags zur Marktregulierung sollte nunmehr der Beihil-
febetrag festgesetzt werden.

(4) In Griechenland sind bei dieser ersten Teilausschreibung
keine Angebote eingereicht worden.

(5) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Fette —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die erste Teilausschreibung gemäß Artikel 3 der Verord-
nung (EG) Nr. 327/2001 wird der Höchstbetrag der in Artikel
12a der Verordnung Nr. 136/66/EWG vorgesehenen Beihilfe
wie folgt festgesetzt:

Natives Olivenöl und natives Olivenöl extra:

— Beihilfebetrag in Spanien: 1,22 EUR/1 000 kg

— Beihilfebetrag in Griechenland: —

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an das Königreich Spanien und die
Hellenische Republik gerichtet.

Brüssel, den 26. März 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. 172 vom 30.9.1966, S. 3025/66.
(2) ABl. L 328 vom 23.12.2000, S. 2.
(3) ABl. L 48 vom 17.2.2001, S. 9.
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 29. März 2001

zur zweiten Änderung der Entscheidung 2001/208/EG mit Maßnahmen zum Schutz gegen die
Maul- und Klauenseuche in Frankreich

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2001) 1031)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2001/250/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 90/425/EWG des Rates vom 26. Juni
1990 zur Regelung der veterinärrechtlichen und tierzüchteri-
schen Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel mit
lebenden Tieren und Erzeugnissen im Hinblick auf den Binnen-
markt (1), zuletzt geändert durch die Richtlinie 92/118/EWG (2),
insbesondere auf Artikel 10,

gestützt auf die Richtlinie 89/662/EWG des Rates vom 11.
Dezember 1989 zur Regelung der veterinärrechtlichen
Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel im Hinblick auf
den gemeinsamen Binnenmarkt (3), zuletzt geändert durch die
Richtlinie 92/118/EWG, insbesondere auf Artikel 9,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach der Meldung von Ausbrüchen der Maul- und Klau-
enseuche (MKS) im Vereinigten Königreich hat die
Kommission die Entscheidung 2001/172/EG mit
Maßnahmen zum Schutz gegen die Maul- und Klauen-
seuche im Vereinigten Königreich (4), zuletzt geändert
durch die Entscheidung 2001/239/EG (5), erlassen.

(2) Aus Frankreich wurden Ausbrüche von Maul- und Klau-
enseuche (MKS) gemeldet.

(3) Aufgrund des Inverkehrbringens von und des Handels
mit lebenden Paarhufern und bestimmten Erzeugnissen
dieser Tiere könnte die in bestimmten französischen
Departements vorherrschende MKS-Situation die Tierbe-
stände in anderen Teilen des französischen Hoheitsge-
biets und in anderen Mitgliedstaaten gefährden.

(4) Im Rahmen der Richtlinie 85/511/EWG des Rates vom
18. November 1985 zur Einführung von Maßnahmen
der Gemeinschaft zur Bekämpfung der Maul- und Klau-
enseuche (6), zuletzt geändert durch die Akte über den
Beitritt Österreichs, Finnlands und Schwedens, hat
Frankreich Vorkehrungen getroffen und für die betrof-
fenen Gebiete weitere Bekämpfungsmaßnahmen —
einschließlich der Maßnahmen der Entscheidung 2001/
172/EG — eingeführt.

(5) Mit Erlass der Entscheidung 2001/208/EG (7) hat die
Kommission zusätzliche Maßnahmen zur MKS-Bekämp-
fung in Frankreich eingeführt, die angesichts der

Seuchenlage durch die Entscheidung 2001/240/EG (8)
geändert wurden.

(6) Aus einigen französischen Departements wurden neue
MKS-Ausbrüche gemeldet, so dass die Maßnahmen ange-
passt werden müssen.

(7) Um die epidemiologische Untersuchung abzuschließen,
ist es angezeigt, die Maßnahmen der Entscheidung
2001/208/EG vorübergehend auszudehnen und zu
verlängern.

(8) Die geographische Festlegung der Gebiete, die den
Maßnahmen dieser Entscheidung unterliegen, sollte
unter objektiv bestimmten Bedingungen nicht länger als
notwendig aufrechterhalten werden.

(9) Die Lage wird auf der für den 4. April 2001 anbe-
raumten Sitzung des Ständigen Veterinärausschusses
überprüft und die Maßnahmen werden erforderlichen-
falls angepasst werden.

(10) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Veterinär-
ausschusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Entscheidung 2001/208/EG der Kommission wird wie folgt
geändert:

1. Das Datum in Artikel 13 wird durch das Datum „12. April
2001“ ersetzt.

2. Artikel 13a erhält folgende Fassung:

„Artikel 13a

Die Kommission ändert diese Entscheidung so, dass die für
die in Anhang I aufgeführten Gebiete vorgesehenen
Maßnahmen auf die Departements Seine-et-Marne, Seine-
Saint-Denis und Val d'Oise begrenzt werden können, die für
die in Anhang II aufgeführten Gebiete vorgesehenen
Maßnahmen für alle Departements des französischen Fest-
lands mit Ausnahme der in Anhang I genannten Departe-
ments gelten und das Datum in Artikel 2 Absatz 2 Buch-
stabe a), Artikel 3 Absatz 3 Buchstaben a) und c), Artikel 5
Absatz 2 Buchstabe a) und Absatz 3 Buchstabe b), Artikel 6
Absatz 3, Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 8 Absatz 1 durch
‚25. Februar 2001‘ ersetzt wird.

(1) ABl. L 224 vom 18.8.1990, S. 29.
(2) ABl. L 62 vom 15.3.1993, S. 49.
(3) ABl. L 395 vom 30.12.1989, S. 13.
(4) ABl. L 62 vom 2.3.2001, S. 22.
(5) ABl. L 86 vom 27.3.2001, S. 33.
(6) ABl. L 315 vom 26.11.1985, S. 11.
(7) ABl. L 73 vom 15.3.2001, S. 38. (8) ABl. L 86 vom 27.3.2001, S. 35.
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Teilt Frankreich der Kommission am 2. April 2001 mit, dass

a) bis 17 Uhr an demselben Tag keine weiteren Ausbrüche
der Maul- und Klauenseuche in Frankreich gemeldet
wurden, und

b) alle klinischen Untersuchungen und Labortests auf Maul-
und Klauenseuche, die in Frankreich bei Tieren empfän-
glicher Arten durchgeführt werden,

— in allen Betrieben, in denen das Auftreten der Krank-
heit in Zusammenhang mit den in Frankreich, in den
Niederlanden und im Vereinigten Königreich im
Februar und März 2001 bestätigten Ausbrüchen
vermutet wurde, und

— in allen Betrieben, in denen Tiere empfänglicher
Arten gehalten werden und die innerhalb der in den
Gebieten gemäß Anhang I nach dem im März 2001
bestätigten Ausbruch geschaffenen Schutz- und Über-
wachungszonen liegen,

negative Ergebnisse gezeigt haben,

informiert die Kommission umgehend alle Mitgliedstaaten
und ändert diese Entscheidung mit sofortiger Wirkung. Die

Mitgliedstaaten ändern ihre Handelsvorschriften, um sie mit
der neuen Situation in Einklang zu bringen.“

3. In Anhang I werden die Worte „Mayenne, Orne“ durch die
Worte „Alle Departements des französischen Festlands“
ersetzt.

4. In Anhang II werden die Worte „Alle Departements des
französischen Festlands mit Ausnahme der in Anhang I
genannten Departements“ durch „Alle Departements des
französischen Festlands“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 29. März 2001

Für die Kommission

David BYRNE

Mitglied der Kommission
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